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Feierliche Übergabe der Sporthalle  
Schule an der Weinau 

Nach einer Bauzeit von etwas 
mehr als einem Jahr wurde 
am 1.11. die Sporthalle der 
Schule an der Weinau feier-
lich ihrer Bestimmung über-
geben. Die Zweifeldhalle plus 
Verbinderbau zum bestehen-
den Schulgebäude kostete 
rund 4,2 Millionen Euro, die 
Stadt Zittau steuerte einen 
Eigenanteil von rund 2,6 Mil-
lionen Euro bei. Oberbürger-
meister Thomas Zenker: „Im 
Sommer 2017 hat eine Initi-
ative aus den Schulen an der 
Weinau dafür gesorgt, dass 
wir dieses große Projekt wort-
wörtlich noch in den Haus-
halt gequetscht haben. Dafür 
nochmals meinen Dank - es 
war richtig so, denn die Halle 
wird für den Schul- und den 
Vereinssport gebraucht – auch 
wenn wir dafür ein sehr gro-
ßes Paket an Eigenmitteln 
schnüren mussten.“ 
 
Fünf Planungsbüros und 32 
Baufirmen waren schließlich 
am Bau beteiligt. „Im Namen 
des Stadtrats danke ich den 
zuständigen Mitarbeiterinnen 
und  Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung sowie allen betei-
ligten Planungs- und Baufir-
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ne Turngeräte für den Sport 
zur Verfügung.  
 
„Es freut mich, dass wir mit 
der umfangreichen Ausstat-
tung nun besonders viele 
Sportarten ermöglichen kön-
nen.“, sagte Oberbürger-
meister Zenker, „Wir haben 
auch dafür gesorgt, dass mit 
dem Erhalt der kleineren 
alten Halle und der mögli-
chen Teilung der großen 
Halle echte Flexibilität für die 
Nutzung an diesem Standort 
möglich ist und dass auch 
der Hirschfelder Faustball-
verein im Zittauer Stadtge-
biet endlich Hallenzeiten nut-
zen kann.“ 

men, dass wir terminlich und 
kostenseitig gemeinsam so 
eine Punktlandung geschafft 
haben.“, so OB Zenker. 
 
Neben der umfangreichen 
Ausstattung, die die Halle im 
Bau erhalten hat, konnten 
durch das Zittauer Amt für 
Bildung und Soziales aus dem 
Bundesprogramm zur quali-
tativen Verbesserung ganz-
tägiger Bildungs- und Be-
treuungsangebote für Kinder 
zusätzliche 46.000 Euro für 
die Ausstattung des gesamten 
Sportkomplexes eingeworben 
werden. Damit stehen er-
gänzend auch Floorball, 
Tischtennis und verschiede-

„Sind die Lichter angezündet“  

chor, ein Projekt der Kreis-
musikschule Dreiländereck, 
Weihnachtslieder zu singen 
und den Marktplatz zum 
Klingen zu bringen. 
 
Das Projekt des Musikhelden-Verbund-
chores wird finanziert über „Kultur 
macht STARK“, mit Fördermitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. 
 

Wiepke Steudner 
Leiterin Referat Kultur 

Sporthalle │Foto: STV Zittau 

Am Freitag, dem 26.11.2021 
um 17.30 Uhr wird der Ober-
bürgermeister Thomas Zen-
ker den Weihnachtsbaum auf 
dem Marktplatz sowie die 
Weihnachtsbeleuchtung der 
Zittauer Innenstadt erstma-
lig zum Leuchten bringen.  
 
Wir laden Sie aus diesem An-
lass herzlich ein, gemeinsam 
mit dem Musikhelden-Verbund-

Foto: Sabrina Franz (Schulleiterin),  
Thomas Zenker (Oberbürgermeister), 
Fred Milke (AiZ Bauplanung Zittau) 
Quelle: STV Zittau 
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Liebe Zittauerinnen  
und Zittauer,  
 
der Stadtrat der großen 
Kreisstadt Zittau hat im 
Oktober endlich einen 
Haushalt beschließen kön-
nen und damit haben wir - wenn die 
Rechtsaufsicht des Landkreises nach 
Prüfung unseren Haushaltsplan freigibt - 
verschiedene Projekte aufs Gleis ge-
setzt, die für unsere Stadt erhebliche 
Bedeutung haben.  
Nicht nur wird der durch Sie mehrheit-
lich beschlossene Anbau an die Park-
schule schnellstmöglich umgesetzt wer-
den, sondern wir können auch endlich 
mit der Sanierung der Turnhalle an der 
Lisa-Tetzner-Straße beginnen, für die 
wir 90 % Förderung erhalten oder die 
Böhmische Straße endlich grundhaft 
ausbauen, deren Kosten wir uns im 
städtebaulichen Denkmalschutz zu je 
einem Drittel mit Bund und Land teilen.  
Die Feuerwehr Zittau wird in den nächs-
ten zwei Jahren aktiv die Beschaffung 
und Ausstattung eines HLF20 - dem 
Hauptlöschfahrzeug, also neben der 
Drehleiter des wichtigsten ihrer Fahr-
zeuge begleiten und weiter konsequent 
die direkte Ausstattung der Kamerad/-
innen modernisieren können. Parallel 
dazu beginnen wir die Analyse und Pla-
nung, wie wir mit der sanierungsbedürf-
tigen historischen Hauptwache verfah-
ren sollten, aber auch, wie wir mit un-
serem Projekt mit der Gemeinde Ol-
bersdorf zur Überarbeitung der Flächen 
der ehemaligen Landesgartenschau vor-
ankommen. Das sind nur einige Bei-
spiele, die etwas konkreter beleuchten, 
was mit den reichlich 60 Millionen pro 
Jahr bei uns passiert.  
Um für die notwendigen Fördermittel 
entsprechende Eigenanteile zu finanzie-
ren, haben wir beschlossen, vor allem 
für die Themen Löschwasserversorgung, 
Straßenbau und Schulhausbau Kredite 
aufzunehmen. Dies ist möglich, weil wir 
intensiv und konsequent für ältere Kre-
dite Tilgungen geleistet und somit unse-
re Pro-Kopf-Verschuldung deutlich ge-
senkt haben. Mehr Details können Sie 
unserem Haushaltsplan entnehmen, der 
weiterhin öffentlich auf unserer Website 
steht. In Kürze wird das ergänzt um 
etwas besser lesbare Übersichten, wie 
Sie sie eventuell aus unserer Bürgerver-
sammlung zum Haushalt kennen.  

 

 

Ich danke allen Stadtratsmitgliedern für 
die Diskussion und Beteiligung und ha-
be mich gefreut zu erleben, wie einge-
reichte Änderungsanträge zwischen den 
Fraktionen und der Verwaltung in den 
Ausschüssen gemeinsam beschlussfähig 
diskutiert wurden. 
 

Die Lage ist ernst 
 
Mit großer Sorge erlebe ich, wie sich 
aktuell die Zahlen der Corona-Pandemie 
entwickeln. Daran haben nicht nur die 
ungeimpften Menschen ihren Anteil, 
sondern die Unachtsamkeit von uns 
allen. Die wieder zurückgekehrte Nach-
lässigkeit gegenüber Hygienemaßnah-
men in weiten Teilen des gesellschaftli-
chen Lebens ist fast überall zu beobach-
ten. Zu viele Infektionsfälle sorgen ak-
tuell dafür, dass das Zittauer Kranken-
haus so wie die Häuser in den Nachbar-
städten erneut an ihre Belastungsgren-
zen kommen. Überdies sind die Impfun-
gen kein absoluter Schutz, weder vor 
der Ansteckung noch vor der Übertra-
gung - sie helfen allerdings in der Re-
gel, uns vor schweren Erkrankungen zu 
bewahren. Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger - bitte nehmen Sie die Lage ernst 
und lassen Sie sich nicht von den mit-
unter merkwürdigen Diskussionen ver-
unsichern. Unsere Gesellschaft hat aus 
dem vergangenen Jahr offensichtlich 
nicht genug gelernt, zu schnell war mit 
der Freude über die Öffnungen die Sorg-
losigkeit zurück. Bitte helfen Sie alle 
mit, dass wir nicht wieder erleben müs-
sen, was uns schon widerfahren ist. 
Immer noch sind es unsere älteren Mit-
menschen und die Vorerkrankten, die 
zuerst gefährdet sind. Inzwischen auch 
zunehmend die Kinder und das Personal 
in Gesundheitseinrichtungen, die mit 
vielen Infektionen konfrontiert sind.  
Zusammen mit vielen Amtskollegen/-in-
nen versuchen wir gerade die Landes- 
und Bundespolitik wieder von den kos-
tenlosen Tests zu überzeugen, um da-
mit möglichst viele Einrichtungen offen 
halten zu können. Dazu bitte ich alle, 
die das noch nicht getan haben, eine 
Impfung gegen COVID-19 nochmals ab-
zuwägen. Inzwischen sind Milliarden 
Menschen geimpft, zahlreiche Studien 
haben die Wirksamkeit und Nebenwir-
kungen der verschiedenen Studien ge-
prüft, aber immer noch fabulieren an-
gebliche Expert/-innen in Talkshows und 

Anlagen zu den Beschlüssen sind  
einsehbar im Stadtratsbüro, Markt 1 
und unter https://stadtrat.zittau.de 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 
Do., 11.11. und 09.12., jeweils 17 Uhr 
Rathaus (Bürgersaal) 
Sozialausschuss  
Mo., 15.11., 17.00 Uhr  
Rathaus (Ratssaal) 
Technischer und Vergabeausschuss  
Do., 18.11., 17.00 Uhr 
Rathaus (Bürgersaal) 
Sitzung des Stadtrates  
Do., 25.11., 17 Uhr, Rathaus (Bürgersaal) 
Gegen 18.00 Uhr können die Zittauer Einwohne-
rInnen, Gewerbetreibenden und Grundstücksbe-

Termine der Ausschüsse und Stadtratssitzung  

Internetvideos dagegen an. Der Zick-
zack-Kurs der Bundes- und Landespoli-
tik führt nur zu mehr Diskussionen und 
man gewinnt den Eindruck, dass dabei 
das Ziel, die Bekämpfung einer Pande-
mie, aus den Augen gerät. 
Ich hoffe und wünsche es uns sehr, 
dass wir noch in diesem Jahr zurück zu 
einer erfolgreichen Bekämpfung der Pan-
demie zurückfinden. Wir alle können 
dazu beitragen. 
 
Ihr Thomas Zenker 
Oberbürgermeister 

sitzer zu städtischen Angelegenheiten Fragen stel-
len oder Anregungen und Vorschläge unterbreiten 
(Fragestunde gem. § 44 Abs. 3 SächsGemO)  
 

Änderungen sind vorbehalten! 
 

Die Tagesordnung des Stadtrates und der 
Ausschüsse wird in den Aushangkästen/  
Verkündungstafeln (Rathaus, Verwaltungsge-
bäude Sachsenstraße 14, Franz-Könitzer-
Straße 7, Sparkassenfiliale Zi-Nord/Löbauer 
Straße, neben der Bushaltestelle Südstraße, 
Dittelsdorf, Drausendorf, Eichgraben, Hartau, 
Hirschfelde, Pethau, Schlegel und Wittgendorf) 
und unter www.zittau.de bekanntgegeben.  
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Beschluss: 365/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die als Anlage beigefügte 
Richtlinie zur Festsetzung von Mieten, 
Pachten und Nutzungsentgelten für be-
baute und unbebaute Grundstücke im Ei-
gentum der Stadt Zittau (Mietrichtlinie) 
mit Wirkung vom 01.01.2022.   
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 369/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die als Anlage zu diesem 
Beschluss beigefügte Haushaltssatzung 
für die Haushaltsjahre 2021/2022 der 
Großen Kreisstadt Zittau.  
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 385/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt für die Zuweisung 2021 
nachfolgende Verwendung der Mittel zur 
Stärkung des ländlichen Raumes: 

Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 387/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau fasst folgende Beschlüsse: 
Es wird festgestellt, dass Herr Michael 
Schostek mit Wirkung vom 28.10.2021 
aus dem Stadtrat ausgeschieden ist. 
Bei der Ersatzperson Dr. Rainer Har-
barth wird der Verlust der Wählbarkeit 
festgestellt. 
In den Stadtrat rückt als Ersatzperson 
Frau Susanne Kapron als Mitglied der 
Fraktion DIE LINKE nach. 
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 376/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die öffentliche Förderung 
der Modernisierung und Instandsetzung 
des Gebäudes Juststraße 8 in der Höhe 
der unrentierlichen Kosten nach Kosten-
erstattungsbetragsberechnung zum Zeit-
punkt der Fertigstellung, jedoch maxi-
mal in einer Höhe von 1.500.000,00 €.  
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 379/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Teilnahme am Projekt-
aufruf „Zukunftsfähige Innenstädte und 
Zentren“ des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) vom  
22. Juli 2021 mit dem Ziel, die drei 
Themengebiete Gebäudebestandsanaly-
se im Stadtkern, energetische Gebäu-
debestandsbewertung in der Kernstadt 
sowie City-Management/Verfügungs-
fonds in der zweiten Stufe des Antrags- 
und Bewilligungsverfahrens nach Ab-

schluss der Projektauswahl durch das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) als Projektan-
trag einzureichen.   
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 386/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau hat die Einwände 1 bis 3 zum Dop-
pelhaushalt 2021/2022 abgelehnt. 
1. Frau Lehmann, Dittelsdorf: Bereitstel-
lung von finanziellen Mitteln zur In-
standsetzung Sockelbereich Gasthof in 
Dittelsdorf.  
2. Herr Lehmann, Dittelsdorf: Bereitstel-
lung von finanziellen Mittel zur Pflege 
der Bach in Dittelsdorf 
3. Herr Lehmann, Dittelsdorf: Streichung 
der Anhebung der Grundsteuer A 
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 403/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau hat mehrheitlich abgelehnt, dass die 
Stadt Zittau allen Bürgern mit Haupt-
wohnsitz in Zittau ab sofort kalenderwö-
chentlich einen kostenlosen Covid 19- 
Test (Bürgertest) anbietet, insofern die-
se nicht schon durch andere gesetzliche 
Regelungen von einer Kostenpflicht be-
freit sind.  
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 345/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die als Anlage beigefügte 
Satzung über die Benutzung von öffent-
lichen Grün- und Erholungsanlagen in 
der Stadt Zittau. (Grünanlagensatzung)   
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Auf Grund des § 4 der Sächsische Gemeinde-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geän-
dert worden ist, hat der Stadtrat der Großen  
Kreisstadt Zittau in seiner Sitzung am 
28.10.2021 folgende Satzung beschlossen:  

 
Satzung über die  
Benutzung von  
öffentlichen Grün-  
und Erholungsanlagen  
in der Stadt Zittau  
 

(Grünanlagensatzung) 
 
§ 1 Geltungsbereich und  
Begriffsbestimmungen 
  
(1) Diese Satzung dient dem Schutz und der 
Erhaltung der kommunalen öffentlichen Grün- 
und Erholungsanlagen (im Folgenden „öffentliche 
Grünanlagen“ genannt) in der Großen Kreisstadt 
Zittau (im Folgenden „Stadt“ genannt). 
(2) Öffentliche Grünanlagen im Sinne dieser 
Satzung sind die von der Stadt auf Dauer 
oder vorübergehend angelegten und unterhal-
tenen öffentlichen Grünflächen und Anlagen, 
insbesondere   
▪ gärtnerisch gestaltete Park- und Grünflächen,   
▪ Sport- und Bolzplätze,   
▪ öffentliche Kinderspielplätze,   
▪ Freiflächen sowie waldähnliche und naturnahe 

Flächen, Uferbereiche von Teichen,   
▪ Plätze und Wege, begrünte Brachflächen 
▪ Brunnen und gestaltete Wasseranlagen  
▪ Denkmale und Ausstattungen,  
die der Allgemeinheit zur Benutzung freiste-
hen oder zugänglich sind. 
(3) Keine öffentlichen Grünanlagen im Sinne 
dieser Satzung sind:  

VfA am 14.10.2021 
 
Beschluss: 372/2021 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt 
die Annahmen/Vermittlung der in der 
Anlage aufgeführten Zuwendungen. Der 
angegebene Verwendungszweck wird be-
stätigt. 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
beschließt die Annahme: 
Geldspenden über 1.000,00 € 
14.09.2021, 2.000,00 €, Spende Skater-
park Zittau, MOVING Immobilien - Sach-
sen 1 GmbH, Heinrich-Roller-Straße 26, 
10405 Berlin. 
 
Beschluss: 383/2021 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt 
die Veräußerung des Flurstücks 210/40 
der Gem. Pethau (Grundbuch von Zit-
tau, Blatt 4685) im Gewerbegebiet Pet-
hau mit einer Gesamtgröße von 1.463 m² 
zum Preis von 16.093,00 € zzgl. der ver-
tragsbedingten Nebenkosten an Garten-
technik Peter Heidig. 
Eine Belastungsvollmacht für den Kauf-
preis vor Eigentumsumschreibung wird 
im Bedarfsfall unter den Einschränkun-
gen der Verwaltungsvorschrift Kommu-
nale Grundstücksveräußerung erteilt.  

 
TVA am 21.10.2021 
 
Beschluss : 382/2021 
Der Technische und Vergabeausschuss 
der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, 
den Auftrag Los 7 Hausalarmanlage/ 
Elektro, für das Vorhaben „Statische 
Sicherung der Hochwaldbaude“ an die 
Firma Elektro-Wollmann, Tongasse 3a 
aus 02763 Zittau mit einer Angebots-
bruttosumme von 63.769,61 € brutto 
zu erteilen.  

Beschluss: 127/2020 
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt 
Zittau beschließt die in der Anlage bei-
gefügte Beteiligungsrichtlinie der Gro-
ßen Kreisstadt Zittau. 
2. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt 
Zittau weist den Oberbürgermeister als 
Vertreter der Großen Kreisstadt Zittau 
in der Gesellschafterversammlung der 
Beteiligungsunternehmen, in der Mitglie-
derversammlung des wirtschaftlichen 
Vereins, in dem Betriebsausschuss des 
Eigenbetriebs, sowie in den Verbands-
versammlungen der Zweckverbände der 
Großen Kreisstadt Zittau an, auf die Um-
setzung der Beteiligungsrichtlinie der 
Großen Kreisstadt Zittau hinzuwirken. 
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 

Beschluss: 358/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau beschließt die Fortschreibung des 
Straßenbestandsverzeichnisses für den 
Ortsteil Hartau gemäß Anlage. 
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Produktkonto/ 
Betrag 
EUR 

Verwendung 

Maßnahme-
Nummer 

   

11111.421102 1.960 Instandhaltung 

11112.421102 1.470 Instandhaltung 

11113.421102 1.400 Instandhaltung 

11114.421102 4.340 Instandhaltung 

11117.421102 2.450 Instandhaltung 

1111521001 28.380 
Umgestaltung  
ehem. Bad 

   Wittgendorf 

5410317001 30.000 LEADER Maßnahmen 

   Ortschaften 

Summe: 70.000   
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a) Straßen im Sinne des Straßenrechts (§ 2 
SächsStrG), einschließlich ihrer Bestandtei-
le, wie verkehrsbegleitendes Grün, Hänge, 
Böschungen, Bankette, Hecke, Sicherheits-
streifen, Straßengräben sowie sonstige Ent-
wässerungseinrichtungen  und ähnliche An-
lagen,  

b) Grünflächen, die sich im Bereich von Schu-
len, Kindertagesstätten, Friedhöfen, befrie-
deten Sporteinrichtungen, Kleingartenanla-
gen befinden bzw. zu privatrechtlichen Wohn-
anlagen gehören. 

(4) Die bedeutsamsten öffentlichen Grünanla-
gen werden in einem Verzeichnis (Anlage) 
erfasst. Das Verzeichnis kann in der Stadtver-
waltung Zittau und unter www.zittau.de in 
seiner jeweils aktuellen Fassung eingesehen 
werden. Das Verzeichnis besitzt keine negati-
ve Publizität.  
 
§ 2 Zulässiges Verhalten  
in öffentlichen Grünanlagen  
 
(1) Jedermann hat das Recht, die öffentlichen 
Grünanlagen unentgeltlich und nach Maßgabe 
dieser Satzung zum Zwecke der Erholung, 
des Sports und des Spiels zu benutzen.  
(2) Die Benutzung der öffentlichen Grünanla-
gen erfolgt auf eigene Gefahr. Etwa beste-
hende Verkehrssicherungspflichten der Stadt 
bleiben davon unberührt. Eine Verpflichtung 
der Stadt zur Beleuchtung und zur Beseiti-
gung von Schnee und Eisglätte auf Wegen 
und Plätzen im Geltungsbereich dieser Sat-
zung besteht nicht. 
(3) Aus gartenpflegerischen Gründen, im öf-
fentlichen Interesse oder wegen der Erteilung 
von Benutzungsausnahmen können öffentli-
che Grünanlagen ganz oder teilweise vorüber-
gehend für die allgemeine Benutzung ge-
sperrt werden.  
 
§ 3 Unzulässiges Verhalten  
in öffentlichen Grünanlagen  
 
Jedes Verhalten ist untersagt, das die Erho-
lung der Besucher, die Ruhe der Anlieger 
oder die sonstige zweckbestimmte Benutzung 
der öffentlichen Grünanlagen beeinträchtigen 
kann. Untersagt ist insbesondere:  
1. Blumen- und Staudenflächen sowie die 

Flächen mit bodendeckenden Gehölzen zu 
betreten oder Pflanzen, bzw. Pflanzentei-
le, auch an Brunnenbrüstungen, zu be-
schädigen, abzutrennen und aus den An-
lagen zu entnehmen. 

2. Durch Spiele oder Sportarten Menschen 
oder Tiere zu gefährden oder zu belästi-
gen, oder Pflanzen oder Ausstattungen zu 
beschädigen.  

3. Die Anlagen mit Fahrzeugen aller Art zu be-
fahren oder diese dort abzustellen. Ausge-
nommen von dieser Regelung sind Kin-
derwagen, Fahrräder ohne Verbrennungs-
Hilfsmotor, Kinderspielfahrzeuge und Kran-
kenfahrstühle.   

4. Das Fahrrad-, Skateboard-, Roller- oder 
Rollschuhfahren abseits von Wegen und 
Plätzen oder in einer Fahrweise oder mit 
einer Geschwindigkeit, dass andere be-
hindert oder gefährdet werden.  

5. Baustelleneinrichtungen ungenehmigt zu 
errichten sowie Baustoffe oder ähnliche 
Materialien abzulagern oder abzustellen.  

6. Hinweisschilder, Werbetafeln, Warenauto-
maten oder dergleichen ungenehmigt  auf-
zustellen, anzubringen oder gestattete 
Hinweisschilder zu entfernen.  

7. Hunde auf Kinderspielplätzen sowie auf 
Sport- und Bolzplätzen mitzunehmen oder 
frei laufen zu lassen oder Tiere in Brun-
nen oder gestalteten Wasseranlagen ba-
den zu lassen. Im Übrigen gelten die 
Regelungen der §§ 4 und 5 der Polizei-
verordnung der Stadt Zittau gegen um-
weltschädliches Verhalten und Lärmbeläs-
tigung, zum Schutz vor öffentlichen Be-
einträchtigungen sowie das Anbringen von 
Hausnummern.  

8. Einfriedungen von Anlagen zu überstei-
gen sowie Einfriedungen oder  Absperrun-
gen inkl. Zugänge eigenmächtig herzu-
stellen, zu verändern oder wegzuräumen. 

9. Sitzmobiliar zweckentfremdend zu benut-
zen, zu verunreinigen oder zu beschädi-
gen.  

10. Anlagen und ihre Einrichtungen zu verun-
reinigen bzw. Abfälle jedweder Art, außer 
in dafür vorgesehenen Behältern, zu hin-
terlassen.  

11. Offene Grill- und Lagerfeuer außerhalb ge-
stalteter Grill- und Feuerplätze zu entfa-
chen, oder Brennmaterial (Holz u.ä.) aus 
den Anlagen zu entnehmen.  

12. Zu reiten.   
13. Spielplätze zweckentfremdend und miss-

bräuchlich zu nutzen. Dazu gehört der Kon-
sum von alkoholischen Getränken und 
Drogen, das Rauchen sowie Kinder an der 
regulären Nutzung des Spielplatzes zu 
hindern oder zu stören.  

14. Das über eine touristische Rast oder ein 
Picknick hinausgehende Verweilen zwecks 
Konsum von alkoholischen Getränken und 
das Lagern sowie das Übernachten.  

15. Das Zelten und Campieren mit oder ohne 
Wohnwagen.  

16. In den Brunnen oder gestalteten Wasser-
anlagen zu baden oder diese zu verunrei-
nigen sowie Brunnenfiguren zu besteigen 
oder zu beschädigen. 

17. Wasser aus Brunnen (außer Trinkbrun-
nen) oder gestalteten Wasseranlagen zu 
trinken oder für andere Zwecke zu ent-
nehmen.  

18. In Uferbereichen von Gewässern Futter 
für Wasservögel abzulegen. 
 

§ 4 Genehmigung für besondere 
Nutzungen, Gebühren 
  
(1) Vorübergehende Nutzungen, die über die 
jeweilige Zweckbestimmung der Grünlagen 
oder ihrer Teileinrichtungen hinausgehen, 
bedürfen der vorherigen Genehmigung der 
Stadt. Der Antrag zur Genehmigung ist spä-
testens 14 Tage vor der beabsichtigten Nut-
zung bei der Stadt einzureichen.  
(2) Die Genehmigung kann mit Bedingungen 
und Auflagen versehen werden. Insbesondere  
dienen diese dem Schutz der öffentlichen 
Grünanlagen und dem Ausgleich ggf. entste-
hender Verschlechterungen oder Schäden. 
(3) Für die Nutzungen nach Abs. 1 sind Ge-
bühren zu erheben. Diese betragen:  
1. für bauliche Nutzungen wie Baustellenein-

richtung, Gerüste, Ablagerung von Baustof-
fen und anderem Arbeitsmaterial; Abstellen 
von Arbeitswagen, Containern, Silos, Bau-
maschinen und -geräten, mobilen Toilet-
ten, Aufzüge u.a.: 1,00 €/m²/Tag  

2. für andere Nutzungen sind Gebühren zu er-
heben, die nach Art und Ausmaß der Ein-
wirkung auf die Grünanlage und nach dem 
wirtschaftlichen Interesse des Nutzers zu be-
messen sind.  

 Die zu erhebende Mindestgebühr beträgt 
10,00 €/Tag  

(3) Gebühren nach Absatz 2 werden auch für 
nichtgenehmigte Nutzungen erhoben.  
Die Mindestgebühr beträgt in diesem Fall 50 €/
Tag. 
(4) Besteht an der vorübergehenden Nutzung 
ein überwiegendes öffentliches Interesse, kann 
von der Gebührenerhebung abgesehen wer-
den. (z.B. bei kommunalen oder Vereinsfesten) 

 
§ 5 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif-
ten dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeiten 
im Sinne des § 124 Abs. 1 Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO). 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig:  
1. entgegen § 3 Nr. 1  Blumen- und Stauden-

flächen sowie Flächen mit bodendeckenden 
Gehölzen betritt, oder Pflanzen bzw. Pflan-
zenteile, auch an Brunnenbrüstungen, 
beschädigt, abtrennt und aus den Anlagen 
entnimmt,  

2. entgegen § 3 Nr. 2 durch Spiele oder 
Sportarten Menschen oder Tiere gefährdet 
oder belästigt, oder Pflanzen oder Ausstat-
tungen beschädigt,  

3. entgegen § 3 Nr. 3 mit Fahrzeugen aller 
Art – ausgenommen Kinderwagen, Fahrrä-
der ohne Verbrennungs-Hilfsmotor, Kinder-
spielfahrzeuge und Krankenfahrstühle – in 
den  Anlagen fährt oder diese Fahrzeuge 
dort abstellt, 

4. entgegen § 3 Nr. 4 abseits von Wegen 
und Plätzen Fahrrad-, Skateboard-, Roller 

oder Rollschuh fährt oder durch Fahrwei-
se oder Geschwindigkeit andere behindert 
oder gefährdet, 

5. entgegen § 3 Nr. 5 Baustelleneinrichtun-
gen ungenehmigt errichtet sowie Baustof-
fe oder ähnliche Materialien ablagert oder 
abstellt,  

6. entgegen § 3 Nr. 6 Hinweisschilder, Wer-
betafeln, Warenautomaten oder dgl. un-
genehmigt aufstellt oder anbringt, oder 
gestattete Hinweisschilder entfernt,  

7. entgegen § 3 Nr. 7 Hunde auf Kinder-
spielplätzen oder Sport- und Bolzplätzen 
mitnimmt oder dort laufen lässt oder 
Tiere in den Brunnen oder gestalteten  
Wasseranlagen baden lässt, 

8. entgegen § 3 Nr. 8 Einfriedungen von An-
lagen übersteigt, sowie Einfriedungen oder 
Absperrungen inkl. Zugänge eigenmäch-
tig herstellt, verändert oder wegräumt, 

9. entgegen § 3 Nr. 9 Sitzmobiliar zweckent-
fremdend benutzt, verunreinigt oder be-
schädigt,  

10. entgegen § 3 Nr. 10 Anlagen und ihre Ein-
richtungen verunreinigt bzw. Abfälle jed-
weder Art, außer in dafür vorgesehenen 
Behältern, hinterlässt,  

11. entgegen § 3 Nr. 11 offene Grill- und 
Lagerfeuer entfacht, oder Brennmaterial 
(Holz u.ä.)  aus den Anlagen entnimmt,   

12. entgegen § 3 Nr. 12 reitet,  
13. entgegen § 3 Nr. 13 Spielplätze zweck-

entfremdend und missbräuchlich nutzt, 
alkoholische Getränke oder Drogen kon-
sumiert, raucht oder Kinder an der regu-
lären Nutzung des Spielplatzes hindert 
oder stört,  

14. entgegen § 3 Nr. 14 über eine touristi-
sche Rast oder ein Picknick hinausgehend 
zwecks Konsum von alkoholischen Ge-
tränken verweilt, lagert oder übernachtet, 

15. entgegen § 3 Nr. 15 mit oder ohne Wohn-
wagen zeltet oder campiert,  

16. entgegen § 3 Nr. 16 in den Brunnen oder 
gestalteten Wasseranlagen badet, Brun-
nenfiguren besteigt oder beschädigt,  

17. entgegen § 3 Nr. 17 Wasser aus Brunnen 
oder gestalteten Wasseranlagen trinkt oder 
für andere Zwecke entnimmt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können gemäß 
§ 124 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) i.V.m. § 17 Abs. 
1 und 2 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OwiG) mit einer Geldbuße von mindestens 
5,00 € und höchstens 1.000,00 € und bei fahr-
lässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens  
500,00 € geahndet werden.  
 
§ 6 Inkrafttreten   
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.  
 
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 
 

Verzeichnis über  
die Grünanlagen  
in der Stadt Zittau  
 

(Stand August 2021) 
 

Parkanlagen 
Weinaupark mit Schillerhain 
Westpark 
Grüner Ring 
Bürgerpark Nord 
Studentenpark - Kantstraße/Hochwaldstraße 
(Bitte beachten Sie auch die Parkordnung für 
den Studentenpark.) 
Naherholungsgebiet „Schlegler Teiche“ 
 

Grünanlagen 
Weinauallee 
Lutherplatz 
Pestalozziplatz 
Rosa-Luxemburg-Straße 
Klosterstraße - Paradiesgarten 
Klosterplatz 
Christian-Keimann-Straße - Grünanlage ggü. 
Spittelkirche 
Friedensstraße - ehemalige BHG 
Ecke Hochwaldstraße – Schrammstraße 
Klieneberger Platz 
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Beschluss: 384/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau be-
schließt die als Anlage beigefügte Verwal-
tungskostensatzung sowie das kommunale 
Kostenverzeichnis.  
Zittau, 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 

Satzung der Großen 
Kreisstadt Zittau 
über die Erhebung  
von Verwaltungskosten 
in weisungsfreien  
Angelegenheiten 
 
Aufgrund  der §§ 4 Abs. 1 und 73 Abs. 1 und 2 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs 
GVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 
(SächsGVBl. S. 722), und § 8a Sächsisches  
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März  
2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert 
durch Art. 2 Abs. 17 des Gesetzes vom 5. 
April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat der Stadt-
rat der Großen Kreisstadt Zittau am 28.10.2021 
folgende Satzung beschlossen:   
 
§ 1 - Anwendungsbereich 
 
Die Große Kreisstadt Zittau erhebt für indivi-
duell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leis-
tungen in weisungsfreien Angelegenheiten Ver-
waltungsgebühren und Auslagen (Verwaltungs-
kosten) auf Grundlage dieser Satzung. 
 
§ 2 - Begriffsbestimmungen 
 
(1) Öffentlich-rechtliche Leistungen sind 
1. Tätigkeiten, die die Große Kreisstadt Zittau 

in Ausübung hoheitlicher Gewalt mit Außen-
wirkung in weisungsfreien Angelegenheiten 
vornimmt (Amtshandlungen) sowie  

2. sonstige Leistungen, die die Große Kreis-
stadt Zittau im Rahmen einer öffentlich-
rechtlichen Verwaltungstätigkeit mit Außen-
wirkung erbringt, insbesondere die Bereit-
stellung öffentlicher Einrichtungen zur Be-
nutzung.   

(2) Individuell zurechenbar ist eine Leistung, 
die 
1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch ge-

nommen oder zugunsten des Leistungs-
empfängers erbracht wird oder 

2. durch einen Tatbestand ausgelöst wird, an 
den eine Rechtsnorm die Befugnis zum Tä-
tigwerden der Großen Kreisstadt Zittau 
knüpft und die in einem spezifischen Bezug 
zum Tun, Dulden oder Unterlassen einer 
Person oder zu dem von einer Person zu 
vertretenden Zustand einer Sache steht. 

 
§ 3 - Kostenpflicht 
 
(1) Die Verwaltungskostenpflicht für individu-
ell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistun-
gen im Sinne des § 1 und die Höhe der Ver-
waltungskosten ergeben sich grundsätzlich 
aus dem Kostenverzeichnis, das Bestandteil 
dieser Satzung ist. 
(2) Amtshandlungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
sind auch dann verwaltungskostenpflichtig, 
wenn sie nicht im Kostenverzeichnis enthal-
ten sind. In diesen Fällen werden Kosten er-
hoben, die nach im Kostenverzeichnis bewer-
teten vergleichbaren Amtshandlungen zu be-
messen sind.  
(3) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-
rechtliche Leistung einzeln an, auch wenn 
diese zusammen mit anderen vorgenommen 
wird. Die Gebühr fällt für die jeweilige öffent-
lich-rechtliche Leistung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der beteiligten Personen nur einmal an. 
(4) Eine Verwaltungskostenpflicht besteht 
auch, wenn ein auf die Vornahme einer öffent-
lich-rechtlichen Leistung gerichteter Antrag 

oder ein Rechtsbehelf zurückgenommen wird 
oder sich auf andere Art und Weise erledigt. 
(5) Es kann davon abgesehen werden, Kosten 
für die Bescheiderstellung festzusetzen oder 
zu erheben, wenn im Rahmen einer anderen 
Satzung der Großen Kreisstadt Zittau für die 
zugrunde liegende Leistung Gebührenfreiheit 
besteht.   
 
§ 4 - Kostenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist 
derjenige verpflichtet,  
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung indi-

viduell zuzurechnen ist,  
2. der die Verwaltungskosten durch eine ge-

genüber der Großen Kreisstadt Zittau abge-
gebenen oder mitgeteilten Erklärung über-
nommen hat oder  

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines 
anderen kraft Gesetzes haftet.  

(2) Auslagen im Sinne des § 9 Abs. 1 dieser 
Satzung, die durch unbegründete Einwendun-
gen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes 
Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten 
entstanden sind, hat dieser zu tragen.  
(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.  
 
§ 5 - Kostenhöhe 
 
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich unter 
Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes 
aller an der öffentlich-rechtlichen Leistung 
beteiligten Behörden und Stellen (Kosten-
deckungsgebot) und der Bedeutung der Ange-
legenheit für die Personen, denen die öffent-
lich-rechtliche Leistung zuzurechnen ist nach 
dem als Anlage zu dieser Satzung beigefüg-
ten kommunalen Kostenverzeichnis.  
Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig bei 
der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leis-
tung anfallenden Aufwendungen, insbesonde-
re Personal- und Sachaufwendungen. Aus-
nahmen vom Kostendeckungsgebot sind nur 
zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit 
erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht in ei-
nem Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen 
Leistung stehen. 
(2) Die Gebühren werden durch feste Sätze 
(Festgebühren), nach dem Wert des Gegen-
standes, auf den sich die öffentlich-rechtliche 
Leistung bezieht (Wertgebühren), nach dem 
Zeitaufwand für die öffentlich-rechtliche Leis-
tung (Zeitgebühr) oder durch Rahmensätze 
(Rahmengebühren) bestimmt. 
Die Kostenfestsetzung innerhalb einer Rah-
mengebühr bemisst sich nach den Maßgaben 
in Abs. 1.  
Fehlt eine vergleichbare öffentlich-rechtliche 
Leistung im Kommunalen Kostenverzeichnis 
(§ 3 Abs. 2 Satz 2), so wird die Gebühr inner-
halb einer Rahmengebühr i.H.v. 5 Euro bis 
25.000 Euro festgesetzt.  
Ist eine Gebühr nach dem Wert des Gegen-
standes der öffentlich-rechtlichen Leistung zu 
berechnen, so ist dieser zurzeit der Beendi-
gung der öffentlich-rechtlichen Leistung maß-
gebend. Für Wertgebühren, für die im Kos-
tenverzeichnis keine Gebühr vorgesehen ist, 
beträgt diese 1 % des Gegenstandswertes.  
(3) Unterliegt eine Amtshandlung oder eine 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistung der 
Umsatzsteuer, wird diese gegenüber dem 
Kostenschuldner erhoben. 
 
§ 6 - Verwaltungskosten  
in besonderen Fällen 
 
(1) Wird ein Antrag zurückgenommen oder 
erledigt er sich auf andere Art und Weise, 
bevor die Leistung vollständig erbracht ist, ist 
eine Gebühr von 10 bis 75 Prozent der für die 
beantragte öffentlich-rechtliche Leistung fest-
zusetzenden Gebühr je nach Fortgang der 
Sachbehandlung zu erheben. Von der Festset-
zung der Gebühr ist abzusehen, wenn durch 
die Zurücknahme des Antrags oder seine Er-
ledigung auf andere Art und Weise das Ver-
fahren besonders schnell und mit geringem 
Verwaltungsaufwand abgeschlossen werden 
kann und dies der Billigkeit nicht wider-

Frauenstraße - Rosengarten 
Amaliengarten - Amalienstraße 
Sinnesgarten - Pfarrstraße 
Villingenring 2 
Grünflächen auf dem Martin-Wehnert-Platz 
Gemeindeamt Dittelsdorf 
Lückendorfer Straße - Eichgraben - Naturpark 
Lückendorfer Straße - Eichgraben - Festplatz 
Hauptstraße Pethau - Denkmal 
Hauptstraße Pethau - Festplatz 
Hauptstraße Wittgendorf - Kriegerdenkmal 
Untere Dorfstraße - Hartau - Naturpark 
 

Spielplätze 
„Zur Birke“ Zittau, Westpark - Stadionquerweg 
„Spielinsel“ Zittau, Weinau - Mittelallee 
„Parktreff“ Zittau, Grüner Ring - Karl-
Liebknecht-Ring 
„Bauschule“ Zittau, Grüner Ring - Prof.-
Kiesow-Weg 
„Weberkirche“ Zittau, Grüner Ring - Innere 
Weberstraße 
„Schauburg“ Zittau, Grüner Ring - Reitbahn-
straße 
Zeppelin-/Burgstraße Zittau, Alte Burgstaße 
Oertelplatz Zittau, Oertelplatz 
Weststraße Zittau, Ferdinand-Waentig-Weg 
Lönsstraße Zittau, Lönsstraße 
Tobeplatz Zittau, Brückenstraße 
Skate- und Bikepark Zittau, Brückenstraße  
Spielpunkte Innenstadt  Zittau, Bautzner  
Straße und Markt 
„Wilhelm-Busch“ Zittau, Ziegelstraße 
Goethestraße Dittelsdorf, Goethestraße  
Dorfstraße Drausendorf, Dorfstraße  
„Forsthäus`l“ Eichgraben, Forstweg 
„Siedlung“ Eichgraben, Reinhold-Wagner-
Straße 
Töpferblick Hartau, Töpferblick  
Birkenfarm Hartau, An der Pfaffenbach 
Rosenstraße Hirschfelde, Rosenstraße 
Schulhof Hirschfelde, Clara-Zetkin-Straße 2 
„Festplatz“ Pethau, Hauptstraße 28 
„Schlegler Teiche“ Schlegel, Teichstraße 
„Parkwiese“ Schlegel, Thomas-Müntzer-
Straße 11 
„Pumuckl“ Wittgendorf, Hauptstraße 98 
 

Abbruch- und Brachflächen 
Brückenstraße „TGA Baracke“  
Clara-Zetkin-Straße 22 - Turnhallen- und 
Sportplatzareal (9. POS) 
Clara-Zetkin-Straße/Schillerstraße 21b - 
ehemalige „Kita Spatzennest“ 
Friedrich-Schneider-Straße 16   
Friedrich-Schneider-Straße 20  
Gubenstraße 31 - ehemalige Molkerei  
Südstraße - ehemalige „Busch-Schule“  
Breite Straße 33-41  
Ziegelstraße 3 
Liberecer Straße 14-24 
Straße der Freundschaft 9-15 
Brückenstraße - Kaufhalle Ost 
Hochwaldstraße - Zur Alten Färberei 1 
Hochwaldstraße 12a-c 
Pethau Hauptstraße - Brachenfläche  
Elektromechanik  
 

Brunnen und gestaltete  
Wasseranlagen 
Rolandbrunnen - Markt (Marsbrunnen) 
Schwanenbrunnen - Obere Neustadt 
Herkulesbrunnen - Obere Neustadt 
Samariterinbrunnen - Untere Neustadt 
Schleifermannbrunnen - Frauenstraße 
(Grünanlage am Ring) 
Brunnen Ludwigstraße  
Brunnen Reitbahnstraße 
Brunnen am Heineplatz (AWO-Altenheim) 
Brunnen Innere Weberstraße am Sankt Jacob 
Altenheim 
Brunnen am Paradiesgarten 
Grüner Born am Museum 
Brunnen Klosterplatz  
Marktfrauenbrunnen Klosterplatz 
Brunnen am Haberkornplatz (Wasserspender) 
Wasserspender am Stadtbad (Stadtbadsäule) 
Trinkbrunnen am Rathaus 
Brunnen am Markt in Hirschfelde 
 

Denkmale 
Kraftwerksdenkmal - Markt, Hirschfelde 
Sowjetisches Ehrenmal - Ehrenfriedhof 
Hartau 
Sowjetisches Ehrenmal, Ehrenfriedhof  
Eichgraben 
die „Redoute“ bei der Grundschule in  
Hirschfelde 
Denkmal zum Ersten Weltkrieg- Findling - 
Bahnhofssiedlung, Hirschfelde 
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spricht; hatte die Große Kreisstadt Zittau mit 
der sachlichen Bearbeitung noch nicht begon-
nen, ist keine Gebühr zu erheben. 
(2) Bei der vollständigen oder teilweisen Ab-
lehnung eines Antrags kann die für die bean-
tragte öffentlich-rechtliche Leistung festzuset-
zende Gebühr bis auf 10 Prozent ermäßigt 
werden. Wird ein Antrag wegen Unzuständig-
keit abgelehnt, ist keine Gebühr zu erheben. 
(3) Für die Rücknahme oder den Widerruf 
eines Verwaltungsaktes ist eine Gebühr bis 
zur Höhe der für den zurückgenommenen 
oder widerrufenen Verwaltungsakt im Zeit-
punkt der Rücknahme oder des Widerrufs 
festzusetzenden Gebühr zu erheben. Ist für 
den zurückgenommenen oder widerrufenen 
Verwaltungsakt keine Gebühr angefallen, ist 
eine Gebühr bis zu 3.000 Euro zu erheben. 
 
§ 7 - Verwaltungskosten  
im Rechtsbehelfsverfahren 
 
(1) Für die Entscheidung über einen Rechtsbe-
helf ist, soweit dieser erfolglos geblieben ist, 
eine Gebühr bis zu 150 Prozent der für den 
angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzen-
den Gebühr zu erheben. Ist für den angefoch-
tenen Verwaltungsakt keine Gebühr angefallen 
oder hat ein Dritter den Rechtsbehelf einge-
legt, ist eine Gebühr bis zu 5.000 Euro zu 
erheben. Hat ein Rechtsbehelf vollen Erfolg, 
werden keine Verwaltungskosten erhoben. 
(2) Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen 
oder erledigt er sich auf andere Art und Wei-
se bevor die Entscheidung über den Rechts-
behelf erlassen ist, beträgt die Gebühr 10 bis 
75 Prozent der nach Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 2 festzusetzenden Gebühr. § 6 Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Hat ein Rechtsbehelf ganz oder teilweise 
Erfolg und wird auf diesen hin eine öffentlich-
rechtliche Leistung vorgenommen oder ein 
Antrag abgelehnt, bleibt die Erhebung der 
dafür vorgeschriebenen Verwaltungskosten 
unberührt. 
 

§ 8 - Nichterhebung von Kosten,  
Gebührenbefreiung 
 

Für die Nichterhebung von Kosten sowie die 
Gebührenbefreiung finden die §§ 11 und 12 
SächsVwKG entsprechende Anwendung. 
 
§ 9 - Auslagen 
 
(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im 
Zusammenhang mit der Erbringung der öf-
fentlich-rechtlichen Leistung anfallen und des-
halb nicht nach § 5 Abs. 1 zu dem in die Ge-
bühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand 
gehören, werden in der tatsächlich entstan-
denen Höhe als Auslagen erhoben. Als Ausla-
gen können unter den Voraussetzungen von 
Satz 1 insbesondere erhoben werden:  
1. Vergütungen und Entschädigungen, die 

Sachverständigen, Dolmetschern, Überset-
zern, Zeugen und sonstigen Personen zu-
stehen 

2. Aufwendungen für Post- und Telekommuni-
kationsdienstleistungen  

3. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvor-
schriften und sonstige Aufwendungen bei 
der Ausführung von Dienstgeschäften au-
ßerhalb der Dienststelle  

4. Aufwendungen anderer Behörden oder 
Personen 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann im Kos-
tenverzeichnis bestimmt werden, dass Ausla-
gen pauschal, nicht oder nicht in voller Höhe 
erhoben werden.   
(3) Auslagen werden auch dann erhoben, 
wenn die Große Kreisstadt Zittau aus Grün-
den der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsver-
einfachung oder aus ähnlichen Gründen an 
die anderen Behörden, Einrichtungen oder 
Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.  
(4) Aufwendungen für die auf besonderen 
Antrag erteilten Vervielfältigungen werden ge-
sondert als Reproduktionsauslagen erhoben. 
Die Höhe der Reproduktionsauslagen wird im 
Kostenverzeichnis bestimmt.   

Tarif-
Gr. 

Tarif- 
Nr. 

Leistung Betrag in EUR 

1   Allgemeine Amtshandlungen   

1 1 Schreibauslagen     

1 1.1 Erteilung einer Zweit- oder Abschrift 
Erstschrift gebührenpflichtig 

  10 bis 50 % der Gebühr 
der Erstschrift 

10,00 mindestens 
1 1.2 Erteilung einer Zweit- oder Abschrift 

Erstschrift gebührenfrei 
pro Seite 0,75 

10,00 mindestens 
1 1.3 Ausfertigung und Abschriften in elektronischer 

Form 
pro Datei 2,50 

1 1.4 Anfertigung einer besonders zeitraubenden 
oder kostspieligen Ausfertigung oder Abschrift 

  Schreibauslagen nach 
Tarifstellen 1.1.1 bis 

1.1.3 können bis auf das 
5-fache erhöht werden 

1 1.5 Niederschriften     

1 1.5.1 Niederschriften allgemein pro ange-
fangene h 

5,00 bis 60,00 
10,00 mindestens 

1 1.5.2 Niederschrift über eine mündliche Austrittser-
klärung nach § 3 Abs. 1 Sächsisches Kirchen-
steuergesetz 

pro Person 25,00 

          

1 2 Bescheinigungen     

1 2.1 Erteilen einer Bescheinigung über steuerlich 
absetzbare Spenden 

  gebührenfrei 

1 2.2 Erteilen einer steuerlichen Unbedenklichkeits-
bescheinigung 

pro Vorgang 15,00 

1 2.3 Erteilen einer Bescheinigung über den  
Kirchenaustritt nach § 3 Abs. 1 Sächsisches 
Kirchensteuergesetz 

    

1 2.3.1 durch Ausfertigung der Niederschrift über 
eine mündliche Austrittserklärung 

pro Person 10,00 
  

1 2.3.2 bei einer öffentlich beglaubigten schriftlichen 
Erklärung über einen Austritt 

pro Person 25,00 

1 2.4 Erteilen sonstiger Bescheinigungen, soweit 
nichts anderes bestimmt ist 

pro Vorgang 10,00 bis 170,00 

Kommunales Kostenverzeichnis zur Verwaltungs-
kostensatzung der Stadt Zittau § 5 Abs. 1  

§ 10 - Entstehung der Kosten 
 
(1) Die Kosten entstehen mit der Beendigung 
der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich- 
rechtlichen Leistung, in den Fällen des § 3 
Absatz 4 mit Zurücknahme oder Erledigung 
des Antrags oder Rechtsbehelfs.  
(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von an-
deren Rechtsvorschriften erhoben werden, 
bleiben von dieser Satzung unberührt. 
 
§ 11 - Zeitpunkt der Fälligkeit;  
Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Die Verwaltungskosten werden einen Mo-
nat nach der Bekanntgabe der Verwaltungs-
kostenfestsetzung an den Verwaltungskosten-
schuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen 
anderen Zeitpunkt bestimmt oder die Fällig-
keit abweichend durch Vertrag geregelt ist. 
(2) Bis zur Zahlung der geschuldeten Verwal-
tungskosten können Urkunden, sonstige 
Schriftstücke und andere Sachen, an denen 
die Behörde im Zusammenhang mit der ver-
waltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtli-
chen Leistung Gewahrsam begründet hat, zu-
rückbehalten werden. 
 
§ 12 - Verwaltungskostenvorschuss 
 
(1) Die Große Kreisstadt Zittau kann eine öf-
fentlich-rechtliche Leistung, die auf Antrag 
vorgenommen wird, von der Zahlung eines 
angemessenen Vorschusses abhängig ma-
chen. Dem Antragsteller ist eine angemesse-
ne Frist zur Zahlung des Vorschusses zu set-
zen. Wird der Vorschuss nicht binnen dieser 
Frist eingezahlt, kann die Stadt den Antrag 
als zurückgenommen behandeln; darauf ist 
der Antragsteller bei der Anforderung des 
Vorschusses hinzuweisen. Satz 3 gilt nicht im 
Rechtsbehelfsverfahren. 
(2) Ein Vorschuss ist nicht anzufordern, wenn 
dem Antragsteller oder einem Dritten da-
durch ein wesentlicher Nachteil entstehen 
würde oder wenn es aus sonstigen Gründen 
der Billigkeit entspricht. Bei Personen, die 
außerstande sind, ohne Beeinträchtigung des 
für sie und ihre Familie notwendigen Unter-
halts die Verwaltungskosten vorzuschießen, 
darf ein Vorschuss nur gefordert werden, 
wenn der Antrag keine hinreichende Aussicht 
auf Erfolg bietet. 

§ 13 - Verwaltungskostenfestsetzung 
 

(1) Verwaltungskosten werden von Amts we-
gen festgesetzt. Die Festsetzung soll schrift-
lich oder elektronisch erfolgen. Sie kann auch 
mündlich ergehen. In diesem Fall ist sie auf 
Antrag schriftlich oder elektronisch zu bestäti-
gen. Die Kostenfestsetzung ist von Amts 
wegen innerhalb der Festsetzungsfrist nach-
zuholen, wenn sie bei der Vornahme der ver-
waltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtli-
chen Leistung unterblieben ist. 
(2) Der Verwaltungskostenschuldner ist ver-
pflichtet, die zur Festsetzung der Verwal-
tungskosten erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und vollständig zu machen sowie 
die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder 
beglaubigter Abschrift beizufügen. 
(3) Die Festsetzung sowie ihre Aufhebung 
oder Änderung ist nicht mehr zulässig, wenn 
die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Die Fest-
setzungsfrist beträgt vier Jahre. Sie beginnt 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Kostenanspruch entstanden ist. Die weiteren 
Regelungen des § 17 Abs. 5 SächsVwKG 
finden entsprechende Anwendung.  
 
§ 14 - Säumniszuschläge und  
Zahlungsverjährung 
 

(1) Für die Nichtentrichtung von Verwaltungs-
kosten zum Fälligkeitstermin erhebt die Große 
Kreisstadt Zittau Säumniszuschläge in ent-
sprechender Anwendung von § 22 Sächs-
VwKG.  
(2) Ein festgesetzter Kostenanspruch erlischt 
durch Verjährung. Die Verjährungsfrist be-
trägt fünf Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Anspruch erst-
mals fällig geworden ist. 
Die Regelungen des § 23 SächsVwKG finden 
entsprechende Anwendung. 
 
§ 15 - Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Zittau 
über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegen-
heiten vom 28.05.1997, geändert am 
25.10.2001, am 09.05.2002, am 24.04.2003 
und am 08.07.2004 außer Kraft. 
 
Zittau, den 28.10.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
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Beschlüsse  

Tarif-
Gr. 

Tarif- 
Nr. 

Leistung Leistung Betrag in EUR 

1 7 Fristverlängerung     

1 7.1 Verlängerung einer 
Frist, die einen 
neuen Antrag auf 
Erteilung einer  
gebührenpflichtigen 
Genehmigung oder 
Erlaubnis erforderlich 
machen würde 

  1/10 bis 1/4  
der für die 

Genehmigung 
oder Erlaubnis 
vorgesehenen 

Gebühr 
10,00 mindestens 

1 7.2 in allen anderen 
Fällen 

  10,00 bis 40,00 

          

1 8 Genehmigungen/ 
Anordnungen für 
den Einzelfall 

    

1 8.1 aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften 
oder gemeindlicher 
Bestimmungen 

pro Vorgang 10,00 bis 500,00 

1 8.2 Genehmigung zur 
Führung des ge-
meindlichen Wappen 
oder der Flagge 

im Einzelfall 
zu vereinba-
rende Lizenz-
gebühr 

gemäß Verfah-
rensordnung 
des OB vom 
25.03.2021 

          

1 9 nachträgliche 
Auflage, Rücknah-
me oder Widerruf 
einer Genehmi-
gung/Anordnung 
nach Tarif-Nr. 8.1 
und 8.2 

  5,00 bis 250,00 

          

1 10 Auslagen     

1 10.1 Porto   über die Kosten 
eines Standard-

versandes hinaus-
gehende Kosten 

1 10.2 Transaktionsgebühr 
für Überweisungen 
aus Drittländern 
(außerhalb SEPA-
Raum) 

pro  
Überweisung 15,00 

1 10.3 Wechselkursgebühr 
für Überweisung aus 
Drittländern (außer-
halb SEPA-Raum) 

pro  
Überweisung 

5,00 

1 10.4 Eheschließung Be-
triebskostenpauschale 
(Strom, Wärme, 
Reinigung) 

pro h 5,00 

1 10.5 Eheschließung im 
Hochzeitswaggon der 
SOEG (Fahrtkosten, 
zusätzliche Personal-
kosten) 

  45,00 

1 10.6 Eheschließung im 
Bürgersaal 
(Mehraufwand Perso-
nal Standesamt und 
Allgemeine Verwal-
tung, Betriebskosten) 

  100,00 

1 10.7 adventliche 
Abendeheschließung 
(Mehraufwand Deko 
und Personal) 

  80,00 

1 10.8 Stammbuch   10 % Aufschlag 
auf den  

Einkaufspreis 

          

1 11 Rechtsbehelfsver-
fahren in Selbst-
verwaltungsange-
legenheiten 

    

1 11.1 entsprechend § 7 
Abs. 1 Satz 1 Verwal-
tungskostensatzung 

  bis zu 150 % 
der für den an-

gefochtenen 
Verwaltungsakt 

festzusetzenden 
Gebühr 

1 11.2 entsprechend § 7 
Abs. 1 Satz 2 Verwal-
tungskostensatzung 

pro angefan-
gene 0,5 h 

27,50 
  

1 11.3 entsprechend § 7 
Abs. 1 Satz 3 Verwal-
tungskostensatzung 

  gebührenfrei 

1 11.4 entsprechend § 7 
Abs. 2 Verwaltungs-
kostensatzung 

  10 bis 75 % der 
nach 1.11.1 und 
1.11.2 festzuset-

zenden Gebühr 

     

1 12 Überlassung von 
Akten für die Ver-
folgung von An-
sprüchen und 
Interessen 

pro Vorgang 15,00 bis 75,00 

    

2   Besondere Amtshandlungen   

2 1 Finanzverwaltung   

2 1.2 Anmahnung rück-
ständiger Beträge 

pro Vorgang 9,00 

Tarif-
Gr. 

Tarif- 
Nr. 

Leistung Leistung Betrag in EUR 

1 3 Beglaubigungen     

1 3.1 von Unterschriften, 
Handzeichen und 
Siegeln 

pro Vorgang 10,00 

1 3.2 der Übereinstimmung 
von Abschriften, 
Auszügen, Nieder-
schriften, Ausferti-
gungen, Kopien usw. 
aus amtlichen Akten 
oder privaten Schrift-
stücken mit der 
Urschrift 

pro Be-
glaubigung 

5,00 
  

  

1 3.3 von Schriftstücken, 
die nicht in deutscher 
Sprache gefasst sind 

pro Seite 1,50 
10,00 mindestens 

1 3.4 von Urkunden und 
Bescheinigungen für 
den Gebrauch im 
Ausland 

    

1 3.4.1 Vorbeglaubigungen 
von öffentlichen 
Urkunden zum 
Zweck der Legalisati-
on durch die Aus-
landsvertretung 

pro Beglau-
bigung 

5,00 bis 55,00 
zzgl. Auslage Porto 

1 3.4.2 Erteilung einer Apos-
tille nach Artikel 5 
Abs. 1 i.V.m. Artikel 
3 Abs. 1 des Haager 
Übereinkommens 

pro Vorgang 15,00 bis 225,00 
zzgl. Auslage Porto 

1 3.5 in nicht von den 
Tarifstellen 1.3.1 bis 
1.3.4 erfassten Fällen 

pro Seite 0,75 
10,00 mindestens 

          

1 4 Einsicht in Akten 
und amtliche Bücher 

    

1 4.1 Einsicht in Akten und 
amtliche Bücher, 
soweit diese nicht in 
einem gebühren-
pflichtigen Verfahren 
gewährt wird 

pro Akte 
oder Buch 

1,00 
10,00 mindestens 

1 4.2 Einsicht in Schriftstü-
cke und Pläne, die 
für die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit 
bestimmt sind 

  gebührenfrei 

1 4.3 Einsicht in Bauakten Bereitstel-
lung pro 
Aktenband 
jeder weite-
re Akten-
band zzgl. 

  
15,00 

 
5,00 

      Zeitaufwand 
bis 0,5 h 

  
gebührenfrei 

      pro weitere 
angefange-
ne 0,5 h 

  
10,00 

          

1 5 Reproduktionen 
von Verwaltungs-
unterlagen 

Papieraus-
druck oder 
PDF-Datei 

  

1 5.1 Kopien schwarz/weiß 
und Scans 

pro Seite   

      DIN A4 1,00 

      DIN A3 2,00 

      DIN A2 3,00 

      DIN A1 4,00 

      DIN A0 8,00 

1 5.2 Kopien farbig pro Seite   

      DIN A4 2,00 

      DIN A3 4,00 

      DIN A2 8,00 

      DIN A1 16,00 

      DIN A0 32,00 

      bzw. pro m² 33,00 

1 5.3 gebundene Akte zzgl. pro 
Vorgang 

5,00 

1 5.4 Kopie Bescheid 
digital verschlüsselt 
per E-Mail 

pro Be-
scheid 

5,00 

1 5.5 Erste Kopie nach 
Artikel 15 Abs. 3 
Datenschutz-
Grundverordnung 

  kostenfrei 
  

          

1 6 Auskünfte     

1 6.1 mündliche Auskünfte 
einfacher Art 

  gebührenfrei 

1 6.2 schriftliche Auskünfte 
allgemein 

  35,00 bis 700,00 

1 6.3 Recherche und  
Auskunft aus  
Bauaktenarchiv 

Bereitstel-
lung 
pro Akten-
band 
jeder weite-
re Akten-
band zzgl. 

  
15,00 

 
5,00 

      zzgl. Zeit-
aufwand pro 
angefange-
ne 0,5 h 

  
  

10,00 
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Beschlüsse, Bekanntmachungen  
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Die nächste Ausgabe  

des Zittauer Stadtanzeigers  

erscheint am 10. Dezember. 

Redaktionsschluss ist der  

20. November 2021. 

Tarif-
Gr. 

Tarif- 
Nr. 

Leistung Leistung Betrag in 
EUR 

  b Vektordaten struktu-
riert (Ebenen, geore-
ferenziert) 
(Datenformate: DXF/
SHAPE) 

pro ha; 
Bearbeitungs- 
gebühr 

10,00   
zzgl. 

17,00 

2 4.2 planungsrechtliche 
Auskünfte (schriftlich) 

pro angefangene 0,5 h 29,00 

          

2 5 Liegenschaften/ 
Vermessung 

    

2 5.1 Hausnummernvergabe pro Nummer 50,00 

     

2 6 Bauaufsicht     

2 6.1 Negativzeugnis  
anierungsrechtliche 
Genehmigung § 144 
Baugesetzbuch 

pro angefangene 0,5 h 19,00 

2 6.2 Bestätigung der Ge-
meinde über die ge-
sicherte Erschließung 
nach § 62 Sächsische 
Bauordnung 

pro angefangene 0,5 h   
33,50 

2 6.3 Bescheinigung nach 
§§ 7h, 10f und 11a 
des Einkommenssteu-
ergesetzes 
(Sanierungsvorhaben 
im Sanierungsgebiet) 

pro angefangene h 48,00 
  

850,00  
maximal 

          

2 7 Tiefbau     

2 7.1 Entscheidung des 
Wegebaulastträgers 
zur Leitungsverlegung 
auf Grundlage des 
Telekommunikations-
gesetzes 

    

2 7.1.1 Hausanschlüsse, 
Querungen, Kopflöcher 

pro Vorgang 50,00 

2 7.1.2 Längsverlegungen pro Vorgang 100,00 

2 7.1.3 komplexe Vorhaben 
größeren Umfanges 

pro Vorgang 250,00 

2 7.2 Entscheidung des 
Wegebaulastträgers 
zur Leitungsverle-
gung, die nicht unter 
das Telekommunikati-
onsgesetz entfällt 

    

2 7.2.1 Hausanschlüsse, 
Querungen, Kopflöcher 

pro Vorgang 50,00 

2 7.2.2 Längsverlegungen pro Vorgang 100,00 

2 7.2.3 komplexe Vorhaben 
größeren Umfanges 

pro Vorgang 250,00 

2 7.3 Entscheidung des 
Wegebaulastträgers 
zu sonstigen Baumaß-
nahmen, z. B. Grund-
stückszufahrten 

pro angefangene 0,5 h 20,00 

2 7.4 Planauskünfte des 
Wegebaulastträgers 
an Dritte 

pro angefangene 0,5 h 20,00 

          

2 8 Versicherungswesen     

2 8.1 Bearbeitungsgebühr 
Versicherungsverträge 

pro versichertes Ob-
jekt 

25,00 

2 8.2 Bearbeitungsgebühr 
Schadensfälle 

pro angefangene 
0,5 h 

25,00 

Jeder Einwohner der Stadt Zittau hat 
nach Maßgabe des Bundesmeldegeset-
zes gegenüber der Meldebehörde die 
Möglichkeit, bestimmten Datenübermitt-
lungen zu widersprechen bzw. diese per 
ausdrücklicher Einwilligung erst zu er-
möglichen. 
 
Widerspruchsrechte bestehen gegen die 
Übermittlung von Daten an 
▪ Parteien, Wählergruppen und Trägern 

von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen zum Zwecke der 
Wahlwerbung; 

▪ Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
zum Zwecke der Veröffentlichung von 
Alters- oder Ehejubiläen; 

▪ Adressbuchverlage zur Herausgabe von 
Adressverzeichnissen; 

▪ öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaf-

ten. Dies betrifft Familienangehörige 
eines Mitgliedes einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft, die keiner 
oder einer anderen öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft angehören. 
Familienangehörige sind der Ehegatte 
und minderjährige Kinder; 

▪ das Bundesamt für das Personalmana-
gement der Bundeswehr zwecks Über-
sendung von Informationsmaterial an 
Personen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit, die im folgenden Jahr volljäh-
rig werden. 

Nur mit Einwilligung darf die Meldebe-
hörde Daten übermitteln zu Zwecken 
▪ der Werbung 
▪ des Adresshandels. 
 
Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Wider-

spruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Haupt-
wohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf. Die Bearbeitung 
erfolgt kostenfrei. 
Die Stadt Zittau hält auf ihrer Homepa-
ge unter der Rubrik „Bürgerservice/ 
Formularcenter/Pass- und Meldewesen“ 
das Formular „Widerspruch und Einwilli-
gung zur Datenweitergabe“ bereit, wel-
ches Sie entsprechend nutzen können. 
 
Ullrich, Referatsleiter  
Gewerbe, Pass- und Meldewesen 

Bekanntmachung über Widerspruchsrechte bei 
Datenübermittlungen nach Bundesmeldegesetz 

Tarif-
Gr. 

Tarif- 
Nr. 

Leistung Leistung Betrag in EUR 

2 1.3 Amtshandlungen 
nach dem Sächsi-
schen Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz 
(u. A. Pfändung, 
Verwertung von 
Sicherheiten, Andro-
hung von Zwangs-
mittel, Festsetzung 
von Zwangsgeld, 
Anwendung von 
Zwangsmitteln) 

Für Amts-
handlungen 
nach dem 
Sächsischen 
Verwaltungs-
vollstreckungs-
gesetz findet 
das Sächsi-
sche Verwal-
tungskosten-
gesetz in 
Verbindung 
mit dem 
Zehnten 
Sächsischen 
Kostenver-
zeichnis in 
der jeweils 
gültigen 
Fassung 
Anwendung. 

Für Amtshandlun-
gen nach dem 

Sächsischen 
Verwaltungsvoll-

streckungsgesetz 
findet das Sächsi-
sche Verwaltungs-

kostengesetz in 
Verbindung mit 

dem Zehnten 
Sächsischen 

Kostenverzeichnis 
in der jeweils 

gültigen Fassung 
Anwendung. 

2 1.4 Aufstellung über den 
Stand des Steuer-
kontos 

pro HH-Jahr 

gebührenfrei 

2 1.5 Erstellen einer 
Saldenmitteilung 

pro HH-Jahr gebührenfrei 

2 1.6 Bescheinigung über 
öffentliche Abgaben 
früherer Jahre 

pro HH-Jahr 5,00 

2 1.7 Auszüge aus Konten 
und Akten ggf. mit 
Versand 

pro Akte 5,00 

          

2 2 Stadtordnung/Fundbüro   

    Aufbewahrung von Fundsachen,  
einschließlich Aushändigung  
an den Eigentümer/Verlierer 

  

2 2.1 bei Sachen   3 % des Wertes 
5,00 mindestens 

2 2.2 bei Tieren   3 % des Wertes 
mindestens die 

Unterbringungs-
kosten 

          

2 3 Wohnungswesen     

    Wohnberechtigungs-
scheine 

    

2 3.1 Erstantrag pro Stück 5,00 

2 3.2 Folgeantrag pro Stück 5,00 

2 3.3 Ausstellung eines 
Duplikats bei Verlust 

pro Stück 8,00 

          

2 4 Stadtplanung     

2 4.1 digitale Stadtkarte     

2 4.1.1 analoge Ausgabe M 
1:500/M 1:1000 

Papieraus-
druck oder 
PDF-Datei 

5,00 bis 52,00 

      DIN A4 5,00 

      DIN A3 10,00 

      DIN A2 20,00 

      DIN A1 40,00 

      DIN A0 52,00 

      ohne DIN-
Format 

1,00 pro dm² 
Blattfläche 

2 4.1.2 digitale Abgabe     

  a Rasterdaten unstruk-
turiert 
(Datenformate: 
TIFF/GEOTIFF/JPEG) 

pro ha; 
Bearbeitungs-
gebühr 

7,50 zzgl. 
17,00 
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Im Ergebnis der Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Straßen in den Gemeinden 
infolge der Einführung der Doppik hat 
sich gezeigt, dass die aktuellen Daten 
nicht vollständig mit den Eintragungen 
in dem 1996 angelegten Straßenbe-
standsverzeichnis (StrBVerz) überein-
stimmen.  
Gemäß § 6 des Straßengesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsStrG) vom 
21.01.1993, rechtsbereinigt mit Stand 
vom 20.08.2019 in Verbindung mit § 53 
und  54 SächsStrG hat die Stadt Zittau 
mit Eintragungsverfügung vom 29.10.2021 
verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis 
des Ortsteiles Hartau für die folgenden 
Straßen und Wege gemäß § 3 i.V.m. § 5 
Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeich-
nisverordnung (StraBeVerzVO) zu be-
richtigen: 
Straßen:  
An den Brüchen  
An der Lache  
An der Pfaffenbach  
An der Ziegelei  
Hartauer Straße - Gemarkung Hartau 
Härteltsweg  
Hohle Gasse  
Obere Dorfstraße  
Schulwiese  
Siedlerstraße  
Töpferblick  
Untere Dorfstraße  
Waldstraße  
Zufahrtsstraße zur Deponie   
Wege:  
An der Pfaffenbach - Geh- und Radweg 
Einsiedel (Hartau) 
Feldweg Töpferblick 
Parkplatz Alte Grube 
Parkplatz An der Deponie 
Parkplatz Grenze 
Quersteig 

Bekanntmachung über die Fortschreibung  
des Straßenbestandsverzeichnisses von Hartau 

Reiner-Ullrich-Weg 
Rote Höhe 
Röhrhäuselweg 
Wanderparkplatz Waldstraße 
Wanderparkplatz Weißbachtal 
Wanderweg Waldstraße 
Wanderweg Weißbachtal 
Weg an der alten Grube 
Weg an der Gartenanlage 
„Dreiländereck“ 
Weg an der Gartenanlage 
„Wochenendsiedler“ 
Weg durch die Gartenanlage  
„An der Lache“ 
Weg zum sowjetischen Ehrenfriedhof 
Weg zur Neiße 
Weg zwischen Unterer Dorfstraße und 
Härteltsweg 
Zufahrt Obere Dorfstraße 27 
Zufahrt Obere Dorfstraße 41 
Zufahrt Untere Dorfstraße 13, 15 
Zufahrt Untere Dorfstraße 16 
Zufahrt Untere Dorfstraße 24 
Zufahrt Untere Dorfstraße 36, 38, 40 
Zufahrt Untere Dorfstraße 41, 43 
Zufahrt Untere Dorfstraße 45 
Zufahrt Untere Dorfstraße 46 
Zufahrt zur Gartenanlage 
„Wochenendsiedler“  

 
Mit der Berichtigung werden die Eintra-
gungen in den oben bezeichneten Be-
standsblättern an die tatsächlichen Ver-
hältnisse und rechtlichen Anforderungen 
angepasst. Die Einzelheiten der Verfü-
gung, z.B.:  
 

▪ Änderungen der Bezeichnung der Straße  

▪ Beschreibung von Anfangs- und/oder End-

punkt 

▪ Angaben zu betroffenen Flurstücken  

▪ Straßenlänge  

▪ Angaben zu Straßenabschnitten  

▪ Widmungsbeschränkungen  

ergeben sich aus den Entwürfen der 
geänderten Bestandsblätter des Straßen-
bestandsverzeichnisses Hartau. 
Die Eintragungsverfügung mit den als 
Anlage zugehörigen Entwürfen der neu-
en Bestandsblätter der oben bezeichne-
ten Straßen und Wege mit dem Über-
sichtsplan liegen ab dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung für die Dauer 
von sechs Monaten aus.  
    
Das Straßenbestandsverzeichnis von Har-
tau kann nach telefonischer Terminver-
einbarung unter 03583/752-355, -324 im 
Technischen Rathaus, Sachsenstraße 14, 
in der Zeit vom 11.11.2021 bis ein-
schließlich 10.05.2022 während fol-
gender Sprechzeiten eingesehen werden: 
Mo  09.00-12.00 Uhr 
Di   09.00-12.00 Uhr │13.30-18.00 Uhr 
Mi  10.00-12.00 Uhr 
Do  09.00-12.00 Uhr │13.30-15.00 Uhr 
Fr   09.00-12.00 Uhr 
 
Die Eintragungsverfügung gilt mit Ab-
lauf der sechsmonatigen Niederlegungs-
frist ab der öffentlichen Bekanntmachung 
gegenüber der Allgemeinheit als be-
kanntgegeben. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Eintragungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Auslegungsfrist Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadtver-
waltung Zittau, Markt 1, 02763 Zittau 
einzulegen. 

 
 

29.10.2021    
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Der  Entwurf wird entsprechend § 20 
Abs. 2 Sächsisches Naturschutzgesetz 
(SächsNatSchG) im Zeitraum  
 
vom 18.11.2021 bis 20.12.2021   
 
Mo/Mi/Do 8-16 Uhr     
Die   8-18 Uhr    
Fr     8-12 Uhr 
im Foyer des Rathauses Zittau, Markt 1 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus-
gelegt. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können 
von jedermann Stellungnahmen vorge-
bracht werden.  
Der Geltungsbereich dieser Satzung um-
fasst das gesamte Gebiet der Stadt Zit-
tau einschließlich aller Ortsteile. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 

und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Satzung nicht von Bedeutung ist. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Abwägungsergebnis. 
Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung er-
folgt entsprechend § 20 Abs. 1 Sächs 
NatSchG die Beteiligung der Behörden, 
öffentlicher Planungsträger, berufsstän-
diger Interessenvertretungen der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft und der 
Gemeinden, deren Belange berührt wer-
den könnten sowie der anerkannten Na-
turschutzvereinigungen. 
 
 
Zusätzlich sind der Inhalt dieser Be-
kanntmachung und die Unterlagen im 
Zentralen Internetportal des Landes 
Sachsen unter 
 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/
portal/zittau/startseite 

einsehbar, mit der Möglichkeit der Ab-
gabe einer Stellungnahme. Zu dem Por-
tal gelangt man auch über die Homepa-
ge der Stadt Zittau unter Bürgerservice 
http://www.zittau.de. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf Grundlage von § 6 
Absatz 1e der Datenschutz-Grundverord-
nung und des Sächsischen Datenschutz-
gesetzes.  

 
T. Zenker 
Oberbürgermeister 
 

Bekanntmachung - Öffentliche Auslegung 
 

Satzungsentwurf zum Schutz des Gehölzbestandes  
auf dem Gebiet der Stadt Zittau (Gehölzschutzsatzung) 

Sie möchten den  

Zittauer Stadtanzeiger,  

unser Amtsblatt  

der Stadt Zittau,  

zukünftig online  

lesen und bestellen? 

zittau.de 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/zittau/startseite
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/zittau/startseite
http://www.zittau.de
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Aktuelle  
Straßensperrungen 
 
Zittau: 
▪ Südstraße l bis 12.11. 
▪ Hältergasse l bis 12.11. 
▪ Hochwaldstraße l bis 12.11.  
▪ Dornspachstraße l bis 15.11. 
▪ Geschwister-Scholl-Ring l 15.-23.11. 
▪ Innere Weberstraße l bis November   
▪ Juststraße l bis 03.12. 
▪ Neusalzaer Str. (B96) l bis Dezember  
 
Ortsteile: 
▪ Gartenweg OT Eichgraben l bis 12.11.  
▪ Dorfstraße OT Wittgendorf l bis 17.12.  
▪ Straße Am Gebirge OT Dittelsdorf l  
 bis 03.12. 
▪ Straße am Vogelteich OT Schlegel l 

bis 23.12. 
 

Mehr Informationen finden Sie auf  

zittau.de 

Der Gesetzgeber schreibt die Reinigung 
und den Winterdienst auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen aus Gründen der 
Verkehrssicherheit für die Stadtverwal-
tung sowie die Bürger (Eigentümer oder 
Pächter eines erschlossenen Grundstü-
ckes = im offiziellen Sprachgebrauch 
Anlieger) vor. Grundlage für die Reini-
gung und den Winterdienst in der Stadt 
Zittau und den Ortsteilen sind das 
Sächsische Straßengesetz vom 
21.01.1993 (rechtsbereinigt am 
01.08.2008) und die Gehwegreini-
gungssatzung vom 26.04.2007. 

 
I. Reinigung - Wer ist für was  
zuständig und wann? 
 

Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste 
Hirschfelde und die Städtische Dienst-
leistungs-GmbH Zittau sind im Auftrag 
der Stadt Zittau tätig. Sie reinigen kom-
munale Straßen, Geh- und Radwege, 
Plätze und Flächen vor städtischen 
Grundstücken entsprechend der Kehr-
pläne. 
Anlieger sind verpflichtet, Gehwege vor 
bzw. entlang ihres Grundstückes zu 
reinigen. 
Davor liegende kombinierte Geh- und 
Radwege sowie Bushaltestellen sind 
unter Beachtung der eigenen Sicherheit 
ebenfalls zu betreuen. Dazu zählen 
auch Flächen am Rande der Fahrbahn, 
die gefahrlos zu reinigen sind, wenn 
Gehwege auf keiner Straßenseite vor-
handen sind. Die Arbeiten sind bei stän-
diger Vorsicht und gegenseitiger Rück-
sichtnahme durchzuführen. Eine Haf-
tung der kommunalen Unfallfürsorge 
besteht nicht. 
Die Reinigung ist so durchzuführen, 
dass eine Störung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung, insbesondere 
eine Gesundheitsgefährdung infolge von 
Verunreinigung der Reinigungsflächen, 
vermieden wird. 
Die Flächen sind von Laub, Wildwuchs 
und Unrat, z.B. weggeworfenes Ver-
packungsmaterial, zu reinigen. Verun-
reinigungen, die im Zusammenhang mit 
der Anlieferung und Lagerung von Han-
delswaren oder Bau- und Brennstoffen 
stehen, sind zu beseitigen. Reste von 
Streugut nach der Winterperiode sind 
zu entfernen. 
Der Kehricht ist über die Abfallbehälter 
des Verpflichteten zu entsorgen. Die zu 
reinigende Fläche darf nicht beschädigt 
werden. 
Weitere Informationen sind aus der Geh-
wegreinigungssatzung der Stadt Zittau 
zu entnehmen. 

 
II. Winterdienst - Wer ist für was 
zuständig und wann? 
 

Der Eigenbetrieb Kommunale Dienste 
Hirschfelde und die Städtische Dienst-
leistungs-GmbH Zittau sind im Auftrag 
der Stadt Zittau tätig. Sie räumen und 
streuen kommunale Straßen und Geh-
wege, öffentliche Wege und Plätze so-
wie vor städtischen Grundstücken in der 
Zeit zwischen 04.00 Uhr und 20.00 Uhr 
und an den Wochenenden sowie Feier-
tagen in der Zeit zwischen 06.00 Uhr 
und 20.00 Uhr entsprechend eines Win-
terdienstplanes. 

Der Winterdienst auf den Straßen wird 
in Dringlichkeitsstufen unterteilt (A, B, 
C). Die Straßen der Stufe A (Straßen 
von höherer Verkehrsbedeutung und 
gefährliche Stellen) werden so lange 
behandelt, bis sie „frei“ sind. Erst dann 
werden die Straßen der Dringlichkeits-
stufen B und C behandelt. Der Winter-
dienst auf den Straßen erfolgt nach 
dem Sächsischen Straßengesetz und 
wird nach Maßgabe der tatsächlichen 
und finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Kommune durchgeführt. Der Verkehrs-
teilnehmer hat die Straße so hinzuneh-
men, wie sie sich in ihrem jeweiligen 
Zustand präsentiert und sein Fahrver-
halten den Umständen anzupassen. 
Anlieger sind entsprechend der Geh-
wegreinigungssatzung verpflichtet, Win-
terdienst auf dem Gehweg vor ihrem 
Grundstück in der Zeit zwischen 07.00 
Uhr und 20.00 Uhr und an den Wochen-
enden und Feiertagen zwischen 09.00 
Uhr und 20.00 Uhr durchzuführen. 
Als Beginn der Räum- und Streupflicht 
ist zu verstehen, dass zu Beginn des 
Hauptberufsverkehrs (07.00 Uhr) be-
reits alle zu streuenden Straßen und 
Gehwege abgestreut sein müssen. 
Zu beachten ist, dass Zugänge zu Que-
rungshilfen für Fußgänger, zu Fußgän-
gerfurten von Ampeln und zu Bordstein-
absenkungen für Rollstuhlfahrer zu 
schaffen sind. Davor liegende Gehwege 
an kombinierten Geh- und Radwegen 
sowie Bushaltestellen sind unter Beach-
tung der eigenen Sicherheit ebenfalls zu 
betreuen. An den Bushaltestellen muss 
großzügig geräumt werden, damit ein 
sicheres Ein- und Aussteigen gewähr-
leistet ist. Gehwege sind so zu räumen, 
dass ein gefahrloser Fußgängerverkehr 
möglich ist. Der geräumte Schnee ist so 
am Gehweg oder der Fahrbahn zu la-
gern, dass der Fahrzeugverkehr auf der 
Fahrbahn nicht behindert oder gefähr-
det wird und Schmelzwasser ungehin-
dert abfließen kann. Die zu räumende 
Fläche darf nicht beschädigt werden. 
Zum Bestreuen sind handelsübliche 
Streu- oder Auftaumittel zu verwenden. 
Der zum Winterdienst Verpflichtete 
muss organisatorische Maßnahmen tref-
fen, damit auch während seiner Abwe-
senheit auf einen Wintereinbruch rea-
giert werden kann, d.h., er muss eine 
„Ersatzperson“ mit der Durchführung 
beauftragen. Es können auch entspre-
chende Firmen bzw. Hausmeisterservice 
beauftragt werden. Der Eigentümer 
bleibt dennoch in der Pflicht. Er muss 
Stichproben durchführen, um zu prüfen, 
ob der Winterdienst an seinem Objekt 
richtig vollzogen wird. Wenn der Win-
terdienst vollständig unterlassen bleibt, 
handelt der Eigentümer ordnungswidrig 
und kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
Weitere Informationen sind der Geh-
wegreinigungssatzung der Stadt Zittau 
zu entnehmen. 
 
R. Höhne, Leiter Bauamt 
 
Das Straßenreinigungsverzeichnis Zittau ein-
schließlich Ortsteile liegt zur Einsichtnahme im 
Stadtratsbüro (Rathaus), im Bauamt (Sachsen-
straße 14) und im ehemaligen Gemeindeamt 
Hirschfelde aus. 

Bekanntmachung zur Straßenreinigung  
und zum Winterdienst in der Stadt Zittau  
und den Ortsteilen Stadtverwaltung Zittau 

Postfach 1458, 02754 Zittau 
 
Plechaty, Lukas 
Zuletzt bekannte Anschrift: 
Jerabkova 1459/8 
CZ - 14900 Prag - 11 
 
Öffentliche Zustellung 
Bescheid vom: 03.08.2021 
Aktenzeichen: 46092527-0520 
 
Für die im Anschriftenfeld benannte Per-
son ist ein Bescheid unter dem o.a. Ak-
tenzeichen erlassen worden, der nicht 
zugestellt werden konnte, da der Auf-
enthaltsort unbekannt ist. Ermittlungen 
über den aktuellen Aufenthaltsort ver-
liefen ergebnislos. 
Das oben genannte Schriftstück wurde 
hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustel-
lungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 
(BGBI I 2354) öffentlich zugestellt. 
Der Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 
letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergan-
gen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können oder durch Terminver-
säumnisse Rechtsnachteile zu befürch-
ten sind. 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage 
eines gültigen Lichtbildausweises oder 
durch einen bevollmächtigten Vertreter 
abgeholt oder eingesehen werden bei: 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Organisationseinheit: Referat Vergabe und 
Abwasserangelegenheiten 
Besucheranschrift: Sachsenstraße 14, 02763 
Zittau, Zi. 208 
 
Vor Abholung des Bescheides ist Verbindung 
aufzunehmen mit: Referatsleiter: Paape 
Telefonnummer: 03583 752-331 
 
Zittau, 30.09.2021    
gez. Paape 
Referat Vergabe/Abwasserangelegenheiten 

Öffentliche Zustellung 
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Stadtrat  
Michael  
Schostek  
verstorben 
 
 

Oberbürgermeister Thomas Zenker drückt 
im Namen des Stadtrates und der Stadt-
verwaltung der Großen Kreisstadt Zittau 
sein tief empfundenes Beileid aus. Mi-
chael Schostek war „ein engagiertes und 
streitbares Mitglied im Stadtrat,“ so OB 
Zenker. „Besonders lagen ihm die sozi-
alen Belange der Menschen und die öko-
logischen Herausforderungen für uns 
alle am Herzen. Stadtrat Schostek war 
immer für eine flapsige Bemerkung gut 
und mochte sich nicht unbedingt an Kon-
ventionen halten, gab aber auch häufig 
wertvolle Hinweise für den Alltag in un-
serer Stadt oder war bereit, Kompro-
misse einzugehen.“ 
Michael Schostek war seit 2019 Mitglied 
der Fraktion Die Linke im Stadtrat. 
 
Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in 
diesen schweren Stunden. 
 
 

Foto: Erik-Holm Langhof 

Zittau zu Gast beim  
Toskanischen Markt  
in Reutlingen 
 
Die langjährige Zusammenarbeit im Drei-
eck PISTOIA - ZITTAU - REUTLINGEN 
präsentierte sich beim Toskanischen 
Markt vom 15. bis 17. Oktober an der 
Marienkirche in Reutlingen. Es war für 
alle eine wunderbare Gelegenheit, trotz 
der pandemischen Schwierigkeiten, zu-
sammen zu kommen und auch für das 
nächste Jahr zu planen.  
Aus Pistoia kamen 10 regionale Produ-
zenten und boten Olivenöl, Wurst und 
Käse, Cantuccini, Schokolade und selbst-
verständlich toskanischen Wein an. Zit-
tau hatte einen Stand mit Produkten 
der Naturparkfleischerei Wagner und 
touristisches Infomaterial. Das Interes-
se an Urlaubsmöglichkeiten im Zittauer 
Gebirge und Zittau war groß und viele 
interessierten sich für die einzigartigen 
Fastentücher.  
2019 stellte sich Zittau in der Volks-
hochschule in Reutlingen vor, mit einer 
Ausstellung über die beiden Fastentü-
cher und Dr. Volker Dudeck hielt auch 
Vorträge zum Thema „Das Wunder von 
Zittau. Die faszinierende Geschichte des 
Fastentuches von 1472“. 
2022 soll ein weiteres Jahr der guten 
Zusammenarbeit sein und im Frühjahr 
zum gewohnten Termin der Toskanische 
Markt in Reutlingen stattfinden. Im 
Herbst sind die beiden Partner zum 
Erntedankfest nach Zittau eingeladen. 

Besuch der Ämter der 
Stadtverwaltung nur 
noch nach vorheriger 
Terminabsprache 
 
Aufgrund des wieder angespannten In-
fektionsgeschehens trifft die Stadtver-
waltung Zittau erneut besondere Vor-
sichtsmaßnahmen. 
 
Bürgerinnen und Bürger können ihre An-
liegen derzeit nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung bei der SVZ vorbringen. 
Zudem sind sämtliche Veranstaltungen 
Dritter in den Gebäuden der Stadtver-
waltung aktuell nicht möglich. Ausge-
nommen hiervon sind nur Veranstaltun-
gen, welche das Kerngeschäft der Ver-
waltung betreffen. In den Gebäuden der 
Stadtverwaltung herrscht zu den allge-
meinen Hygiene- und Abstandsregeln zu-
dem ab sofort wieder die Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
 
Terminvereinbarungen erfolgen bit-
te telefonisch oder per E-Mail.  
 
Die korrekten Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner sind im Ämterverzeich-
nis auf www.zittau.de zu finden: 
https://zittau.de/de/bürgerservice/
aemteruebersicht 
 
1. Haus IV, Franz-Könitzer-Str. 7 
Einwohnermeldeamt:  
Telefon: 03583 752 -448 oder 449 
(Terminvergabe Mo-Fr 08.00-09.00 Uhr) 
Terminanfragen sind auch online möglich 
unter meldewesen@zittau.de (unter Angabe 
einer Rückrufnummer) 
 

2. Rathaus, Markt 1 
Standesamt:  
Telefon: 03583 752-160, -175 oder -177  
Terminanfragen sind auch online möglich 
unter standesamt@zittau.de (unter Angabe 
einer Rückrufnummer) 

 

Nur gemein-
sam wird es 
wirklich gut  
 
Die Ausschreibungen für das 
23. Sächsische Landesernte-
dankfest sind gestartet 
 
Ein Fest wie das im kommenden Jahr in 
Zittau stattfindende Landeserntedank-
fest kann nur zu einem echten Höhe-
punkt werden, wenn sich möglichst vie-
le daran beteiligen. Noch sind ein paar 
Tage Zeit, bis vom 30.09. zum 2.10.22 
in unserer Stadt gefeiert wird, aber die 
Vorbereitung ist schon angelaufen. Seit 
1.11. sind nun auch die Ausschreibun-
gen zur Beteiligung auf unserer städti-
schen Internetseite veröffentlicht. Unter 
https://bit.ly/23LEDF können die Anmel-
debögen für Kulturschaffende, für Gast-
ronomiestände, für Verbände und Verei-
ne und natürlich für die Teilnahme an 
unserem großen Festumzug herunterge-
laden werden.  
 
Wir freuen uns auf rege Beteiligung! 

Beratungsangebote  
im Rathaus  
(Aufgang C, Zi. 117) 
 
 
Rechtsberatung 

Di 16.00-18.00 Uhr 

 

Sprechtage für das Handwerk 

Di 09.00-14.00 Uhr  

 

Ergänzende unabhängige  

Teilhabeberatung (EUTB) 

Mo 08.00-12.00 Uhr  

Mi  13.00-17.00 Uhr  

 

Schiedsstelle (Friedensrichter) 

Jeden 1. Montag im Monat  

16.00-17.00 Uhr 

Stadtverwaltung Zittau 
Postfach 1458, 02754 Zittau 
 
Maya Van 
Zuletzt bekannte Anschrift: 
Vahrenwalder Straße 19 
30165 Hannover 
 
Öffentliche Zustellung 
Leistungsbescheid mit Kosten-
bescheid vom: 02.11.2021 
Aktenzeichen: 20/258/ZI-BV 
 
Für die im Anschriftenfeld benannte Per-
son sind Bescheide unter dem o.a. Ak-
tenzeichen erlassen worden, die nicht 
zugestellt werden konnten, da der Auf-
enthaltsort unbekannt ist. Ermittlungen 
über den aktuellen Aufenthaltsort ver-
liefen ergebnislos. 
Die oben genannten Schriftstücke wer-
den hiermit gemäß § 10 Verwaltungszu-
stellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 
(BGBI I 2354) öffentlich zugestellt. 
Die Bescheide gelten gemäß § 10 Abs. 2 
letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergan-
gen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste dro-
hen können oder durch Terminver-
säumnisse Rechtsnachteile zu befürch-
ten sind. 
Die Schriftstücke können gegen Vorlage 
eines gültigen Lichtbildausweises oder 
durch einen bevollmächtigten Vertreter 
abgeholt oder eingesehen werden bei: 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Organisationseinheit:  
Referat Untere Bauaufsichtsbehörde 
Besucheranschrift:  
Sachsenstraße 14, 02763 Zittau, Zi. 217 
 
Vor Abholung des Bescheides ist Verbindung 
aufzunehmen mit:  
Referatsleiterin: Kaminsky 
Telefonnummer: 03583 752-326 oder 303 
 
Zittau, 02.11.2021    
gez. Kaminsky 
Referat Untere Bauaufsichtsbehörde 

Öffentliche Zustellung 



Frakt ionsbe iträge  

12  Zi ttauer S tadtanzei ger  

Aus dem Z it tauer  Stadtrat  

CFG 
 
Ein wichtiger Schritt ist gelungen. Für 
die Vereine, für die vorgesehenen Inves-
titionen und für den Handlungsspiel-
raum der Stadtverwaltung hat der Stadt-
rat den Doppelhaushalt 2021/22 be-
schlossen. Trotz der Vielzahl gestellter 
Anträge und der teilweisen Annahme 
dieser war erfahrungsgemäß nicht mit 
einem Beschluss des Haushaltes mit 
den Stimmen der antragstellenden Frak-
tionen zu rechnen. Umso erfreulicher, 
dass die Fraktion „Die Linke“ diesem 
Haushalt zugestimmt hat, was bisher 
nie der Fall war. Unverständlich bleibt  
für uns jedoch, dass „Die Linke“ dem 
Haushalt mit ihren Anträgen größere 
finanzielle Belastungen für freiwillige 
Aufgaben der Stadt aufbürdet und noch 
mehr aufbürden wollte, jedoch sich aus 
finanziellen Gründen der Pflichtaufgabe 
Schulhausbau (Anbau Parkschule) ver-
weigerte. Es wäre für die nächsten Haus-
haltsverhandlungen zu überlegen, ob 
wir als Fraktion CFG nicht auch diese 
Methode wählen, um ein paar „gefällige“ 
Projekte oder Maßnahmen im Haushalt 
zu platzieren, ohne auf die Leistungsfä-
higkeit der Stadt zu achten. Aber dies 
ist wohl eher nicht mit unserer Auffas-
sung von einem, vor dem Bürger ver-
antwortbaren Haushalt zu vereinbaren. 
Es bleibt abzuwarten, wie tragfähig sich 
der Haushalt erweisen wird und ob das 
Haushaltsstrukturkonzept (HSK) noch 
erfolgreich sein wird. Die auf die Unter-
nehmen und Bürger zukommenden Be-
lastungen durch die Umstände der ver-
gangenen zwei Jahre sind noch nicht 
abschätzbar. Da ist ein (Haushalts-) 
Plan im wahrsten Sinn des Wortes eben 
nur ein Plan. Die Ablehnung des Haus-
halts durch die Fraktion „AFD“ war er-
wartbar, bleibt aber unlauter. Es ist das 
Eine, sich über die nicht auskömmliche 
finanzielle Ausstattung der Kommunen 
durch Land und Bund zu beschweren. 
Dies jedoch zum Anlass zu nehmen, 
grundsätzlich die Gegebenheiten vor 
Ort nicht anzunehmen und dadurch die 
Existenz von Vereinen und die Hand-
lungsfähigkeit der Kommune zu ge-
fährden, das Andere. Die bessere finan-
zielle Ausstattung der Kommunen ist 
uns auch ein Anliegen. Es ist eben nur 
die entscheidende Frage, auf welchem 
Weg und an welcher Stelle man dies 
bewirken will und kann. Wir favorisieren 
da eher den Weg über die Abgeordne-
ten von Bund und Land, meint ihre  
 
cfgfraktionzittau@gmail.com. 
 
 
 

ALTERNATIVE FÜR 
DEUTSCHLAND 
 
Kein Geld für Ungeimpfte? 
 
Ganz dunkel ist den älteren Zittauer Bür-
gern vielleicht noch in Erinnerung, dass 
eine Regierung für Gerechtigkeit und 
Ausgleich sorgen sollte. Spaltung, Dele-

gitimierung und unverhohlene Ausgren-
zung sind in Corona-Zeiten hingegen der 
Alltag. Dies nicht nur auf Bundesebene, 
sondern auch in unserer schönen Stadt. 
Ein frisches Beispiel gefällig? Die derzei-
tige Stadtregierung lehnte kürzlich ei-
nen Eilantrag der AfD-Fraktion ab. Wir 
hatten uns an einer famosen Idee aus 
Freiberg orientiert und wollten einen 
kostenlosen Corona-Schnelltest pro Wo-
che für alle Zittauer, die von den Test-
kosten nicht befreit sind, möglich ma-
chen. 
Solch eine ausgleichende Maßnahme 
trüge dazu bei, dass mündige Bürger 
ohne Impfung am sozialen Leben teil-
nehmen können. Sie würde auch ver-
hindern, dass Ungeimpften weiterhin die 
Alleinschuld am Virusgeschehen aufge-
bürdet werden kann, denn (Neu)In-
fektionen wie Übertragungen geschehen 
erwiesenermaßen auch bei bzw. durch 
Geimpfte. 
Der soziale Frieden unserer Stadt ist der 
derzeitigen Regierung offenbar genauso 
egal wie die Tatsache unbekannt, dass 
es in Zittau nicht nur urbane „Party-
Hopper“ gibt. Viele Ungeimpfte verdie-
nen sich hart ihren Lebensunterhalt und 
wären froh, einen Test pro Woche um-
sonst machen lassen zu können. 
Die Begründung von „Zkm“ und Co. ge-
fällig? Es seien keine Mittel da. Ach so? 
Acht Millionen Euro neue Schulden für 
teils sinnlose Projekte sind kein Problem, 
aber für Ungeimpfte ist kein Geld da. 
 
 

 
ZITTAU KANN MEHR E.V. 
 
Der Haushalt steht 
Nach einer ausführlichen Diskussion hat 
der Stadtrat den Doppelhaushalt 2021/2022 
beschlossen. Damit hat unsere Verwal-
tung wieder die gesetzliche Grundlage, 
um geordnet für unsere Stadt Zittau 
arbeiten zu können. Wir danken allen 
Verantwortlichen aus der Stadtverwal-
tung, dass trotz der schwierigen fiskali-
schen Umstände ein genehmigungsfähi-
ger Haushalt erarbeitet wurde. Wir dan-
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ken auch den Fraktionen von CFG und 
Die Linke, die dem Haushalt mit zuge-
stimmt haben. Ihr Verantwortungsge-
fühl für unsere Stadt ist es, auf was 
diese Stadt bauen kann. Andererseits 
muss man es nicht verstehen, dass die 
AfD-Fraktion einen Änderungsantrag ein-
bringt, dieser vom Stadtrat bestätigt 
wird, und dann stimmt man aber gegen 
den Haushalt. Wollte man seinen eige-
nen Änderungsantrag im Ergebnis doch 
nicht erfolgreich sehen? 
Unsere Fraktion bittet um Ihre Hilfe 
Am Vormittag des 20.11.21 werden Mit-
glieder unserer Fraktion auf dem Zit-
tauer Markt zugegen sein und sich 
über Ihre alten Brillen freuen. Kommen 
Sie mit uns in das Gespräch und unter-
stützen Sie dabei noch die Aktion des 
Vereins BrillenWeltweit. Dieser Ver-
ein sammelt nicht mehr benutzte Brillen 
ein und stellt sie Sehhilfebedürftigen in 
der ganzen Welt zur Verfügung. Ein 
guter Zweck. Unterstützen Sie diesen 
bitte! 
 
 
 

DIE LINKE. 
 
Gemeinsam mehr erreicht 
 
Auf Antrag der LINKEN zum Haushalt 
2021/22 hat der Stadtrat beschlossen 
bzw. wurden die Vorschläge vom Ober-
bürgermeister übernommen: 
Kein Beigeordneter für die Stadt und da-
mit Kosten gespart. 
Mehr Geld für den barrierefreien Ausbau 
der Bushaltestellen. 
Mehr Geld für Straßeninventar (wie 
Parkbänke) und Schaffung eines barrie-
refreien Zugangs zur Turnhalle der Park-
schule.  
 
Gemeinsam über Fraktionsgrenzen hin-
weg wurden somit auf Initiative der 
LINKEN mehr erreicht. Dank dafür. 
 
DIE LINKE im Stadtrat Zittau –  
Ihre soziale Alternative! 
www.dielinke-fraktion-zittau.de 

Zittau-Nord │ Foto: D. Köhler 



Zi ttauer S tadtanzei ger 13    

Kultur  

Impressionen der 11. Zittauer Kulturnacht 

Am 9. Oktober 2021 öffneten 16 Kultur- 
und Bildungseinrichtungen, Initiativen 
sowie Kirchen ihre Türen. So konnten 
die Besucher die kulturelle Vielfalt der 
Stadt Zittau zu ungewöhnlicher Zeit er-
leben. Mehr als 350 Gäste nutzten die-
ses Angebot und die Resonanz war äu-
ßerst positiv. 
Ein ganz großes Dankeschön geht an alle 
teilnehmenden Einrichtungen und Initia-
tiven, die trotz der besonderen Her-
ausforderungen und Auflagen aufgrund 
der Corona Pandemie, die 11. Zittauer 
Kulturnacht zu einem besonderen Erleb-
nis für alle Altersgruppen werden ließen.  
 
Beteiligt waren:  
Buchkrone am Markt Zittau, Christian-
Weise-Bibliothek Zittau, Galerie Kunst-
lade, Geo-Zentrum Zittau, Gerhart-
Hauptmann-Theater Zittau, Hillersche 
Villa e.V. & Kronenkino Zittau, Johan-
niskirche & -turm, Jugendcafé X,  
Kaffee-Kalle, Kommen und Gehen – das 
Sechsstädtebundfestival! e.V., Kreismu-
sikschule Dreiländereck, Museum Kirche 
zum Heiligen Kreuz, Schiller-Forum, 
Städtische Museen Zittau, Tourismus-
zentrum Naturpark Zittauer Gebirge, 
TuZZ e.V./Freundeskreis KulturHerz-
Stadt gemeinsam mit dem Rotary Club  
Dreiländereck Oberlausitz und dem  
Lions-Club Zittau 
 
Wiepke Steudner, Leiterin Referat Kultur 
 

Fotos: Rafael Sampedro 

Bunter Erlebnisnachmittag in der Christian-Weise-
Bibliothek  

Lesung in der Buchkrone 

Quizoola! Intendant Dr. Daniel Morgenroth  
und Schauspieldirektor Ingo Putz vom Gerhart-
Hauptmann-Theater stellten sich dieser spaßig-
ernsten Dauerperformance  

Lesung im Kaffeehaus  

Die Johanniskirche stand für die Gäste und Besucher 
der Kulturnacht offen. Zu sehen war u.a. die Aus-
stellung „Vom Versuch in der Wahrheit zu leben“.  

Versteigerung „Kunst zum Einpacken“  
mit Oberbürgermeister Thomas Zenker  
im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster  

Mandaujazz trifft Kulturnacht im Kronenkino Zittau  

Kulturnachtausklang im Gerhart-Hauptmann-
Theater Zittau 

Offenes Café & After-Panel-Party im Jugendcafé X  
Lyrik und Musik mit musikalischer Umrahmung  
im Museum Kirche zum Heiligen Kreuz  
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Kultur  

Stä d t i s che  M u se e n  Z i t ta u  

Führung zum  
Volkstrauertag 
 
Zahlreiche Denkmäler erinnern in Zittau 
an die Gefallenen verschiedener Kriege. 
Es existierte zunächst kein zentrales 
Denkmal, sondern verschiedene, die 
aus unterschiedlichen Gründen und von 
unterschiedlichen Personengruppen in 
Auftrag gegeben wurden.  
In der (Stadt-)Führung „Zur Mahnung 
und zum Gedenken. Spaziergang zu Ge-
fallenendenkmälern in Zittau“ erläutern 
Dr. Peter Knüvener (Direktor der Städ-
tischen Museen Zittau) und Steffen 
Gärtner (Vorsitzender des Zittauer Ge-
schichts- und Museumsvereins) die Hin-
tergründe für die Errichtung der Ge-
denkstätten. Anlaufpunkte sind dabei  
das erst kürzlich wiederentdeckte Denk-
mal aus dem Bürgersaal des Zittauer 
Rathauses (heute im Museum), die 
Denkmäler am Turm der Klosterkirche, 
an der Baugewerkeschule und auf dem 
Frauenfriedhof. 
 
Treffpunkt: 14.11., 15 Uhr  
am Eingang zum Stadtmuseum 

Auszeichnung der 
Wohltäter der Städti-
schen Museen Zittau 
 
Als Höhepunkt der Kulturnacht am 9.10. 
hatten wir die Freude, zwei bedeutende 
Neuerwerbungen der Öffentlichkeit vor-
zustellen und den Spendern, die dies 
durch ihre großzügige Unterstützung 
möglich machten, zu danken. Präsen-
tiert wurde die barocke Silberschale 
(siehe Stadtanzeiger August 2021) so-
wie das Oybin-Aquarell von Adolf Tho-
mas. Jenes war im April von Thomas 
Krusekopf in Dresden ersteigert und ist 
nun den Städtischen als Schenkung 
übergeben worden (siehe Stadtanzeiger 
April 2021).  
 
Wir bedanken uns bei Birgit und Steffen 
Bollmann sowie bei Carmen, Emily und 
Thomas Krusekopf sowie bei Eric Bal-
dauf für die Unterstützung der Städti-
schen Museen Zittau und die nachhalti-
ge Förderung unseres Kulturerbes! 

Neues Meisterwerk  
für die Städtischen  
Museen?  

Wir bitten um Ihre Spende! 
 
Vor einiger Zeit wurde den Städtischen 
Museen ein großes und repräsentatives 
Gemälde des berühmten Malers Willy 
Müller-Lückendorf (1905-1969) angebo-
ten. Es handelt sich um einen Blick vom 
Hochwald nach Böhmen auf den Falken-
berg und auf den Jeschken, meisterhaft 
und stimmungsvoll um 1950 gemalt. 
Eine solche Ansicht des Malers, der die-
sen Blick liebte, besitzen die Städti-
schen Museen bislang nicht, sodass wir 
uns entschlossen haben, es zu erwer-
ben. Dazu sind Spenden nötig. Bei der 
Kulturnacht am 9. Oktober haben wir 
auf der Auktion etwa 500 Euro einge-
nommen, was etwas weniger als einem 
Drittel des Preises entspricht. Bitte be-
teiligen Sie sich, damit dieses Meister-
werk für unsere öffentliche Sammlung 
gesichert werden kann! 
 
 

Überweisungen richten Sie gern an:  

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 

IBAN DE54 8505 0100 3000 0001 00 

Betreff: Städtische Museen Zittau,  

Erwerb Gemälde 
Foto v.l.: Thomas Krusekopf, Birgit und Steffen 
Bollmann vor den Neuerwerbungen 
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Wiedereröffnung der 
Meister Jan Hus Kirche 
in Česká Lípa 
 
Die Stadt Zittau arbeitet intensiv seit 
vielen Jahren mit Česká Lípa in vielen 
Bereichen zusammen. Als es um die 
Grundsanierung der Kirche von Meister 
Jan Hus ging, wurde ein gemeinsames 
Projekt beim Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfonds beantragt.  
 
Die Kirche von Meister Jan Hus von der 
Tschechoslowakischen Hussitenkirche 
im Stadtpark von Česká Lípa ist nicht 
nur ein Ort der regelmäßigen Anbetung, 
sondern auch ein Treffpunkt für Bürger 
in Česká Lípa bei regelmäßigen Kultur-
veranstaltungen. 
 
Dieses Gebäude, entworfen vom Archi-
tekten von Česká Lípa (Richard Bro-
sche) wurde 1929 als deutsche evange-
lische Kirche in Betrieb genommen. 
1930 wurde sie mit einem auszeichnen-
den Orgelinstrument der Dresdner Fir-
ma Carl Eduard Jehmlich aus dem Jahr 
1858 ausgestattet. Die Kirche ist wegen 
ihrer hervorragenden Kirchenakustik 
und dieser seltenen Orgel eines der 
wichtigsten Konzertsäle in Česká Lípa. 
Die Tschechoslowakische Hussitenkirche, 
angeführt von der Geistlichen Mgr. Ma-
rie Truncova, organisiert hier regelmä-
ßig Konzerte und beliebte Ausstellungen 
regionaler Künstler. Darüber hinaus ist 
die Kirche eine der Touristenattraktio-
nen von Česká Lípa. 

Sechsstädtebund-
projekt mit der  
Musikschule –  
Teilnehmer gesucht! 
 
In Kooperation mit dem Zittauer Ge-
schichts- und Museumsverein und den 
Städtischen Museen Zittau bietet die 
Kreismusikschule Dreiländereck folgen-
den Kurs an: 
 
Wann? 23.11.21, ab 16.00 Uhr in der 
KMS Zittau (Markt 4, Raum 3.5), Ab-
schluss gegen 17.30 Uhr im Museum 
Zittau 
 
Was? „Sechsstädtebund für die Ohren“ -
Du arbeitest mit deinem Lehrer gerade 
Musik aus unserer Region? Wir erkun-
den gemeinsam mit den Städtischen 
Museen Zittau den Klang der Hexapolis.  
 
Wer? Musikschüler und Interessierte mit 
Dr. Knüvener und Dr. Rössel. Die Teil-
nehmerInnen müssen nicht Schüler-
Innen der Kreismusikschule sein! Es sind 
auch Zuhörer herzlich willkommen. 
 
Wieviel? Kostenfrei dank einer Förde-
rung der Stiftung der Sparkasse Ober-
lausitz-Niederschlesien 
 
Wie anmelden? Schreibe eine kurze An-
meldungsmail an sven.roessel@ku-weit.de 
mit folgenden Angaben (Name, Instru-
ment, Alter, Telefonnummer, ggf. Anga-
be zum Musikstück) bis zum 19.11. 
 

Abbildung: Die Zittauer Nachbildung (1991) 
des Löbauer Sechsstädtebundpokals von 1680. 
 
Dieser wurde bei den Zusammenkünften der 
Gesandten der Städte in Löbau gereicht und 
geleert. Bei diesen Konventen spielten Gesel-
ligkeit und Musik auch eine Rolle.  
 
(Foto Städtische Museen Zittau/René Pech) 

Suchen Sie eine  
Inspiration für Ihre 
Weihnachtsgeschenke?  
 
Wir – das Tourismuszentrum Naturpark 
Zittauer Gebirge - bieten Ihnen hand-
bemalte Weihnachtskugeln mit Zittauer 
Motiven an. Es stehen für Sie zwei limi-
tierte Editionen zur Auswahl. Die Edition 
2020 bildet das Zittauer Rathaus ab 
und die Edition 2021 die Johanniskirche 
Zittau. 
Sie können einen Zittauer Schwibbogen 
aus Holz mit der Stadtsilhouette sowie 
einen Räucherkerzen-Adventskalender 
erhalten. Wie in den letzten Jahren gibt 
es ebenfalls den Zittauer Adventskalen-
der mit Schokoladenfüllung und die limi-
tierten Zittauer Weihnachtsmarkttassen. 
Außerdem können Sie bei uns viele re-
gionale Produkte entdecken. Kennen Sie 
schon den Zittauer Gin, die Zittauer Kaf-
feemischung oder den Zittauer Kräuter-
tee? Für die Kleinen haben wir viele 

Produkte mit dem bekannten Maulwurf 
anzubieten.  
 
Alle Produkte erhalten Sie auch rund 
um die Uhr über unseren Onlineshop 
unter www.zittauer-gebirge.com. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Ihr Tourismuszentrum Naturpark  
Zittauer Gebirge, Markt 1, 02763 Zittau 
Telefon: 03583 7976400 

Am 5. November fand in Česká Lípa ei-
ne Festveranstaltung in der Kirche von 
Meister Jan Hus statt. Zur feierlichen 
Wiedereröffnung trug der Patriarch der 
Tschechischen Hussitischen Kirche Th. 
Dr. Tomáš Butta, Th.D., ein Gebet für 
die Kirche von Meister Jan Hus vor. Be-
gleitet wurde er vom Organisten Jan 
Ševčík an der Orgel, zusammen mit der 
Solistin Alena Hellerová. Zudem prä-
sentierte der Zittauer Maler Karl Wolf-
gang Weber seine aktuellen Kunstwerke 
mit Motiven aus der südlichen Ober-
lausitz in einer Ausstellung. 
 
 
 
Weitere Informationen:  
Michaela Janyska  
Internationale Zusammenarbeit  
Stadt Zittau  
m.janyska@zittau.de 
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THEMEN IN DIESER 
AUSGABE: 

 

 Waldhäusl-Kinder  
feiern ihre Trophäe 

 Wie es zum Feuerlösch-
teich in Hartau kam 

 An alle Skatspieler: 
Wittgendorf lädt zum 
Herbstturnier 

 Adventsnachmittag & 
beleuchteter Advents-
kalender in Hirschfelde 

 Teamerfolg beim FSV 
1911 Hirschfelde e.V.  

 Pethau & Schlegel  
freuen sich mit Ihnen 
auf einen bunten Weih-
nachtsmarkt  
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Deutsche Kita-Preis-Verleihung  
regional in Oderwitz 

Bündnis Erfinderkiste  
Preisträger des  
Kita-Preises 2021 
 
Da die Preisverleihung in Ber-
lin nur digital stattfinden konn-
te, wurde jetzt noch einmal 
live vor Ort gefeiert. Am 9. 
Juni 2021 haben das Bun-
desfamilienministerium und 
die Deutsche Kinder- und Ju-
gendstiftung gemeinsam mit 
weiteren Partnern die Preis-
träger im Rahmen der Preis-
verleihung, die digital in die 
gesamte Nation – und da-
rüber hinaus – gestreamt 
wurde, bekanntgegeben. Be-
sonders beeindruckt hat die 
Jury unsere konsequente Aus-
richtung der Arbeit des Bünd-
nisses an den Wünschen und 
Ideen der Kinder. Sie wur-
den an der Entstehung des 
Bildungs- und Freizeitzent-
rums maßgeblich beteiligt 
und ihre Wünsche an den 
Ort wurden berücksichtigt und 
umgesetzt. 
Am Freitag, dem 15.10.2021 
überreichte die Deutsche Kin-
der- und Jugendstiftung dann 
ganz offiziell in Oderwitz die 
Trophäe – vor allem auch an 
die Waldhäusl-Kinder. Auch 
Eltern waren mitgekommen. 
Los ging es für die Kleinen mit 
einem Musical von „Leichtfuß 
und Liederliesl“, die den Kin-
dern wieder viel Freude, Tanz 

und Bewegung brachten. Pa-
rallel dazu startete die Preis-
verleihung im Websaal. Viele 
Gäste waren geladen. Die 
Veranstaltung, ausgerichtet 
von der Kinder- und Jugend-
stiftung aus Berlin, begann 
mit einem digitalen Gruß-
wort unseres Ministerpräsi-
denten, Herrn Kretschmer. 
Es gratulierte der Landtagsab-
geordnete Dr. Stephan Meyer 
den Mitarbeitenden der Initi-
ative persönlich und übergab 
eine Preisträger-Plakette. Er 
unterstützt die Arbeit der Er-
finderkiste schon seit Jahren. 

Auch der Oderwitzer Bürger-
meister, Herr Stempel, über-
brachte ehrende Grußworte 
und händigte eine Urkunde 
aus, bevor es dann zur Me-
daillenübergabe an die Kin-
der im Bündnis überging. 
Mächtig stolz nahmen sie 
ihre Medaille entgegen und 
trugen noch ein Herbstlied 
vor.   
An dieser Stelle sei nochmals 
ganz herzlich allen Bündnis-
partnern für ihr Mitwirken ge-
dankt! Ein großes  Danke-
schön geht auch an den Oder-
witzer Grund-Schulleiter, Herrn 
Gärtner, mit dem es schon 
seit Jahren eine enge Zu-
sammenarbeit gibt. Gedankt 

Foto: Waldhäusl e.V., Julia Glathe  

Sitzung des  
Ortschaftsrates 
Eichgraben 

Dienstag, 14.12.,  
19.30 Uhr, Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte der  
Bekanntmachung. 
 

jeden 2. Dienstag im Monat, 
18-19 Uhr im Büro des Orts-
bürgermeisters, Gemeinde-
zentrum, Olbersdorfer Str. 11 
Tel.: 03583 680866 

Kultur in Z i ttau  

3 0 .  J a h r g a n g ,  N r .  3 42  

M i t t w o c h ,  1 0 . 1 1 . 2 0 21  

Zittauer Ortschaften 

I n fo r m at i o n s b l at t  

zittau.de 



Eichgraben, Hartau, W it tgendorf  
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wurde ganz offiziell auch dem Team 
Waldhäusl unter Leitung von Frau Krt-
schil, die in vielen Zusatz-Stunden in 
der Erfinderkiste helfen und so die Ar-
beit mit unterstützen konnte. Anerken-
nung und Würdigung gab es des Weite-
ren für Kerstin, die tagein tagaus die 
Kinder und Familien begleitet und ihnen 
viel Freude bringt. Nicht zuletzt danken 
wir ganz besonders unserer Projektlei-
terin Julia, die mit viel Geschick Projek-
te ausarbeitet, beantragt, beim Umset-
zen hilft, um diese dann in mühevoller 
Kleinarbeit wieder abzurechnen. Ohne 
dies Prozedere könnten wir heute nicht 
diese qualitative Arbeit den Kindern an-
bieten, die von der Jury so positiv be-
wertet wurde. Nun sind wir sehr froh 
und stolz, eine solche Auszeichnung in 
den Händen zu halten.     
                                                                                                                                      
Auf viele weitere neue Ideen, Projekte 
und Umsetzungen in unserer Erfinder-
kiste! 
             
                                                     
Team Erfinderkiste & Vorstand  
des Waldhäusl Vereins 

H ar t au  

Um die Löschwasserbereitstellung im 
Brandfall in Hartau zu verbessern, be-
schlossen die Gemeindevertreter im Ok-
tober 1955 den Bau von drei Saugstel-
len. Dies sollte von Einwohnern und ört-
lichen Fachkräften durch freiwillige und 
kostenlose Arbeit im Rahmen des Natio-
nalen Aufbauwerkes (NAW) verwirklicht 
werden. Eine dieser Saugstellen war in 
der Nähe des Buswendeplatzes in Neu-
hartau geplant, zwischen dem Platz und 
dem Grundstück Nr. 126 (jetzt Siedler-
str. 1), dort, wo der vom Sportplatz-
teich kommende meist trockene Graben 
in die Goldbach mündete. In der Nähe 
dieser Einmündung errichtete man das 
Stauwerk und in südlicher Richtung den 
kleinen Löschteich konisch, etwa 12 m 
lang, an der oberen Seite etwa 9 m 
breit, cirka 3/4 m tief, in Handarbeit 
ausgeschachtet. Besonders aktiv dabei 
waren der Leiter der Freiwilligen Feuer-
wehr Hans Zeißig, Herbert Eitner, Georg 
Hertwig und Alfred Noack. Die Fertig-
stellung dieses Bauwerkes erfolgte 1956, 
vor 65 Jahren. Es stellte sich aber 
bald heraus, dass im Brandfall das an-
gestaute Wasser schnell verspritzt wor-
den wäre, da der Zulauf zu gering war. 
1969 beschloss der Gemeinderat, in der 
Nähe der alten eine neue Saugstelle zu 
bauen, nur wenige Meter südlich der 
Goldbachbrücke am Wendeplatz, und 
dorthin Wasser aus dem Sportplatzteich 
zu leiten. Diese Arbeiten sollten haupt-
sächlich von den Mitgliedern der Feuer-
wehr im Rahmen des NAW ausgeführt 
werden. Wehrleiter Zeißig hat diesen 
Bau damals ausführlich dokumentiert. 
Im Januar 1970 wurden die Brunnenrin-
ge für die Wasserspeicher- und Kontroll-
schächte geliefert, die Rohre aber wahr-

scheinlich erst im Frühjahr und im Som-
mer 1971. So konnten die Arbeiten erst 
im Mai beginnen. Mit einem Bagger wur-
den ein Graben vom Feuerlöschteich bis 
zur geplanten Saugstelle ausgehoben 
und im ersten Bauabschnitt 200er Ze-
mentrohre verlegt. Der zweite Abschnitt 
erfolgte nach Lieferung der restlichen 
Rohre im August sowie das Verfüllen 
und Planieren des Grabens. Im Septem-
ber wurden die Wasserspeicherbrunnen-
ringe 3,5 m tief gesetzt und an die 
Rohrleitung angeschlossen. Im Oktober 
erfolgten der Bau der Kontrollschächte 
am Teich und am Sportplatzweg und die 
letzten Anfüllungen und Planierungen 
mit Erdmassen. Am 3. November 1971, 
vor 50 Jahren, nach Ausführung von 
Restarbeiten, war der Bau vollendet. 
Die aktivsten Helfer waren der Wehrlei-
ter Hans Zeißig und der Schmiedemeis-
ter Siegfried Müller, auch Rudi Maschke, 
Gerhard Heidrich und viele andere 
Hartauer leisteten zahlreiche Stunden, 
insgesamt waren 36 Personen am Bau 
beteiligt. Der kleine Löschteich wurde 
1972 mit alten Straßenbaumaterialien 
verfüllt und mit Mutterboden abge-
deckt, nachdem die Goldbach verrohrt 
worden war. Heute ist die Fläche ein 
Gartengrundstück. Das Stauwerk ist 
noch vorhanden und wird gepflegt. Die 
neue Saugstelle ist schon lange außer 
Betrieb, wahrscheinlich seit dem Neu-
bau der Wasserleitung in den 1990er 
Jahren, und wurde vor etwa 5 Jahren 
abgebaut und verfüllt. Danach wurden 
Sitzbänke mit Überdachung für die Be-
nutzer des Wanderparkplatzes auf diese 
Fläche gestellt. 
  
 
Eckehard Gäbler 

Mittwoch, 10.11. | 08.12. 
jeweils 19 Uhr im Zimmer der Ortsbür-
germeisterin, Gemeindeamt Hartau 
 
Ab 18.30 Uhr findet eine Bürgersprech-
stunde der Ortsbürgermeisterin 
statt. 

Ausschachtung des Löschteiches Herbst 1955 
Foto: Gutsche 

 

Öffnungszeiten der Bibliothek  
 

Dreiseitenhof, Untere Dorfstraße 8, dienstags, 15-17 Uhr 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Hartauer Geschichte 
und Geschichten 

Mittwoch, 10.11. | 08.12.  
jeweils 19 Uhr, Versammlungsort und 
Tagesordnung entnehmen Sie bitte der 
Bekanntmachung. 
 

Tel.: 035843 20876 oder  
0172 4947631 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

W i t tge ndor f  

Dorf- und Jugendverein 
Wittgendorf e.V. 

46. Skatturnier 
 
Es lädt ein der Dorf- und Jugendverein 
Wittgendorf e.V. zum  
 

Herbstturnier in den Jugendklub 

am 19.11.2021, 19 Uhr 
 
Gespielt wird ein Tisch mit 36 bzw. 48 
Spielen bei einem Einsatz von 5 €. 
Wir wünschen allen ein gutes Blatt und 
viel Erfolg. (Wir bitten darum, während 
des Turniers nicht zu rauchen.) 
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Hirschfe lde  

Hi r sch fe lde  

Mittwoch, 10.11. 19 Uhr  
im Gemeindeamt Hirschfelde 
 

jeden letzten Dienstag im Monat von 
16.30 bis 18.00 Uhr, Gemeindeamt 
Hirschfelde, 1. OG, Zi. 9 oder nach  
Vereinbarung (Tel. 035843 25838) 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Grundschule  
Hirschfelde/Ostritz 

Wir laden zum  
Adventsnachmittag ein 
 
Wenn es die Corona-Regeln zulassen, 
möchten wir Sie wieder am Freitag, 
dem 26. November in der Zeit von 
15.00-18.00 Uhr zum traditionellen 
Adventsnachmittag in unsere Grund-
schule einladen. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie uns nach 1-jähriger Pause 
wieder besuchen und ein paar besinnli-
che Stunden bei Leckereien in unserem 
Haus gemeinsam mit den Kindern ver-
bringen.  

E. Fiedler, Schulleiterin 

Arbeitskreis Geschichte 

Ausstellung Neißetal -   
eine Entdeckungsreise 
 
Unsere neue Ausstellung über das Neiße-
tal konnten wir Corona bedingt im Herbst 
2020 nur zweimal öffnen. Wir hatten 
vor, diese Ausstellung nun dieses Jahr 
im Herbst zu zeigen. Durch die Straßen-
baustelle der B99 am Marktplatz wäre 
aber ein Besuch von Riegers Hotel nur 
schwer möglich, so dass wir entschie-
den haben, diese Ausstellung erst im 
nächsten Jahr zu zeigen. Ebenso haben 
wir noch immer eine schwierige Lage 
durch die Corona-Pandemie. Wenn es 
die Situation erlaubt, wollen wir im Früh-
jahr 2022 öffnen, und diese umfangrei-
che Schau über das Neißetal den Besu-
chern präsentieren. Genaueres teilen wir 
zu gegebener Zeit mit. 
 
Gestaltung der „Marktfenster“  
von ehemals Riegers Hotel  
im Erdgeschoss 
 
Erstmals werden wir in diesem Jahr in 
der Weihnachtszeit an den Fenstern im 
Erdgeschoss der ehemaligen Gaststätte 
von Riegers Hotel zur Marktseite einen 
beleuchteten Adventskalender gestal-
ten. Er wird alle vier Fenster umfassen 
und jeden Tag wird ein „Türchen“ geöff-
net. Lassen Sie sich überraschen! 
 
Wilfried Rammelt 

Kim Hamann vom FSV 1911 
Hirschfelde holt mit dem säch-
sischen U14-Team GOLD beim 
Faustball-Jugend-Europapokal 
in der Schweiz  
 
Am Freitag, dem 1. Oktober früh um 6 Uhr 
startete das Abenteuer Jugend-Europa-
pokal für die sächsischen Jugendmann-
schaften. 14 Stunden später erreichten 
wir endlich unser Ziel, das schweizeri-
sche Elgg. Erstmalig nahm die sächsi-
sche Delegation am Jugendeuropapokal 
teil, bei dem sich die Faustball-Vertre-
tungen der europäischen Turnverbände 
miteinander messen. Es wusste keiner 
so richtig, was aus Ländern wie Öster-
reich, Schweiz und Italien zu erwarten 
war. Lediglich Schwaben und Nieder-
sachsen konnten bereits etwas einge-
schätzt werden. 
Unsere Kim erwartete am Vorrunden-
Samstag gemeinsam mit ihrer sächsi-
schen U14-Mannschaft die Gegner aus 
Niedersachsen, Schwaben, Oberöster-
reich, Zürich/Schaffhausen und Thurgau. 
Der Start ins Turnier verlief sehr holprig 
und war von Eigenfehlern auf allen Po-
sitionen durchzogen. Von Spiel zu Spiel 
legte sich die Aufregung aber und das 
spielerische Können kam immer mehr 
zum Vorschein. Am Ende des Tages be-
legte unser Team mit einem verlorenen 
Spiel, zwei Siegen und zwei Unentschie-
den Platz 3 in der Vorrundentabelle. Ei-
ne optimale Ausgangslage für den Final-
tag! 
 
Am Sonntag kam es dann wirklich drauf 
an. Es sollte jeder einzelne Ball über 
Sieg oder Niederlage entscheiden. Das 
Qualifikationsspiel gegen Thurgau war 
extrem wichtig, um gut in den Finaltag 
zu starten, Selbstvertrauen zu tanken 
und natürlich bei einem Sieg ins Halbfi-
nale einziehen zu können. Zum Glück 
ging dieser Plan auf. Nach einem knap-
pen, von Anfangsschwierigkeiten ge-
prägten 11:9-Sieg im 1. Satz, konnte 
der 2. Satz schließlich etwas deutlicher 
mit 11:3 gewonnen werden. 
Das folgende Halbfinale gegen Nieder-
sachsen entwickelte sich zu einem ech-
ten Nerven- und Angaben-Krimi! Wäh-
rend der 1. Satz noch mit 11:9 gewon-
nen werden konnte, verloren die Mädels 
den 2. Satz denkbar knapp mit 14:15. 
Somit ging es in den verkürzten 3. Satz, 
der durch die Best-of-Five-Punkte-Regel 
entschieden werden sollte. Die so wich-
tige 1. Angabe wurde bei der Ballwahl 
gewonnen und auch gleich in den ers-
ten Punkt umgewandelt. Der zweite 
Punkt kam sofort hinterher. Das kleine 
Polster konnte genutzt werden, um den 
Satz schließlich 3:1 zu gewinnen und 
damit in das Endspiel einzuziehen. Nach 
kurzer Pause fand dann das Finale ge-
gen die Mannschaft aus Schwaben statt. 
Die Spannung stieg stetig an und er-
reichte langsam, aber sicher, den Siede-
punkt.  

FSV 1911 Hirschfelde e.V. 

Einen Verlierer hätte es definitiv nicht 
gegeben, da schon der Finaleinzug ge-
fühlt überragend war. Aber wenn man 
einmal im Finale steht, will man natür-
lich auch gewinnen. Der 1. Satz wurde 
jedoch mit 3:11 sehr deutlich verloren. 
Es wollte kein Spielfluss zustande kom-
men und die Mädels bekamen über-
haupt keinen Zugriff auf das Spiel. Im 
2. Satz schien es gleich von Beginn an 
so weiterzugehen, doch dann ließen 
sich unsere sächsischen U18er Mann-
schaften unter den Zuschauern nieder 
und eröffneten den Motivations-Gesang. 
Nun erst waren alle Fans richtig mit 
dabei und unsere Mädels ließen sich von 
der Stimmung am Spielfeldrand beflü-
geln. Ein paar leichte Fehler von Schwa-
ben taten ihr Übriges und „schwupps“ 
war Sachsen voll da und hielt ordentlich 
dagegen! Stark umkämpft mit 11:9 
konnte der schon verloren geglaubte  
2. Satz doch noch gewonnen werden. 
Auf in den 3. Satz, diesmal in voller 
Länge. Mit der Mega-Stimmung am 
Spielfeldrand, der Motivation auf dem 
Platz und nicht zuletzt dem spieleri-
schen Können, wurde jetzt alles abge-
rufen und gezaubert, was ging. Ein Lei-
nenfehler von Schwaben zum 11:8 für 
Sachsen setzte den Schlusspunkt unter 
das Finale. Endlich konnten die Goldme-
daille und der Pokal gefeiert werden! 
 
Kim Hamann stand in allen Spielen ak-
tiv auf dem Platz und trug somit zu die-
sem großartigen Team-Erfolg bei. Mit 
von der Partie war auch die Hirschfelder 
Trainerin Sofie Hamann, die als Mann-
schaftsbetreuerin gemeinsam mit Trai-
nerin Maren Ludwig agierte. 
 
Die Mannschaft im Einzelnen:  
Kim Hamann, Hedi Friedrich, Katharina  
Kretschmar, Liesbeth Giricz, Judith Wresinski, 
Pauline Pech, Nathalie Bergmann, Greta  
Olbrisch, Agnes Kretschmer 
Trainerin: Maren Ludwig 
Betreuerin: Sofie Hamann 
 
Vielen Dank an alle, die diese tolle Leis-
tung möglich gemacht haben. 

Foto: Simone Hamann 
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 Pethau, Di tte l sdorf ,  S ch lege l  

Mittwoch, 10.11. | 08.12.  
jeweils 19 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Schlegel. Die Tagesordnung ent-
nehmen Sie bitte der Bekanntmachung. 
 

jeden 1. Dienstag im Monat, 17-18 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus Schlegel und 
nach Vereinbarung (Tel.: 035843 20614) 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Sch leg e l  

Traditionsverein  
Schlegel e.V. 

Wie bereits angekündigt, wird dieses 
Jahr wieder ein  

 

Weihnachtsmarkt  
am Dorfgemeinschaftshaus  
in Schlegel  
 
stattfinden. Wie gewohnt findet dieser 

am 3. Advent, also am  
 

Sonntag, dem 12.12.2021  
ab 14 Uhr statt.  
 
Aus gegebenen Anlass wird unser Weih-

nachtsmarkt dieses Jahr nur im Freien 
stattfinden. Heimische Händler bieten 

sucht wie immer unsere kleinen Gäste 

und das Weihnachtsglücksrad wird sich 
natürlich auch wieder drehen. Für das 
leibliche Wohl wird bestens gesorgt. 
 
 
Euer Traditionsverein Schlegel e.V. 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
wir haben nach reichlichen Überlegungen 
mit Gerlinde Wischnewski entschieden, 
auch dieses Jahr die Seniorenweihnachts-
feier auszusetzen. Es ist uns nicht 
möglich, ein Corona-Konzept für eine 
Weihnachtsfeier mit Blasmusik in einem 
Innenraum zu konzipieren. Die Gesund-
heit unserer Bürger war ausschlagge-
bend für diese Entscheidung und die 
Hoffnung, im nächsten Jahr wieder eine 
Weihnachtsfeier ohne Einschränkungen 
organisieren zu können. Ich bitte um 
Verständnis für diese Entscheidung. 
 
Frank Sieber, Ortsbürgermeister 

Dienstag, 16.11., 19 Uhr 
Tagungsort und Tagesordnung entneh-
men Sie bitte der Bekanntmachung. 
 
Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters 
Tel. 035843 29096 

 

Öffnungszeiten der Bibliothek  
 

Vereinshaus „Alte Schule“ dienstags 15.30-18.00 Uhr  

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Neues vom Schwalbennest 
 
Am 2. und 9. Oktober fand in unserer 
Kita ein Arbeitseinsatz statt, an wel-
chem viele große und kleine Helfer em-
sig tätig waren. Dadurch konnten viele 
geplante und angefallene Gartenarbei-
ten wie der Bau einer Kletterwand und 
einer Matchstrecke, das Einsetzen unse-
rer selbst hergestellten Trittsteine, das 
Bepflanzen einer Beerennaschecke so-
wie das Herrichten und Neugestalten un-

Montag, 06.12., 18.30 Uhr  
im Büro des Ortschaftsrates,  
Alte Schule zu Pethau, Hauptstraße 28 
 
Zu Beginn der Sitzung findet eine 
Bürgersprechstunde statt. 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Pe t ha u  

Liebe Pethauerinnen und Pethauer, 
 
Am 15.10.2021 haben sich Vertreter 
des Ortschaftsrates, des Ortsvereines 
und wir Frauen vom Stammtisch zu-
sammen gefunden, um zu beraten, was 
wir tun können, unsere Ortsmitte wie-
der zu beleben. Pandemie und deren 
Folgen bremsen uns bis heute aus. Un-
sere beliebten Veranstaltungen in und 
um die „Alte Schule“ zu planen, waren 
praktisch nicht möglich. 
Jetzt finden wir es an der Zeit, für unse-
re Einwohner, Einwohnerinnen und vor 
allem für unsere Kinder und Enkel einen 
Weihnachtsmarkt zu gestalten. 
Wir sind mit Volldampf und voller Eifer 
dabei, unser Vorhaben umzusetzen. Der 
Weihnachtsmann ist eingeladen, es wird 
gewerkelt und so manche Überraschung  
wartet auf die Besucher. Auch eine 
„Frauenstammtisch-Weihnachtstasse“ 
wird wieder angeboten und kann ge-
kauft werden. Deren Erlös soll, wie 
schon 2019, der Arbeit in und um der 
„Alten Schule“ zugutekommen. Extra gibt 
es auch eine limitierte Auflage des 
Corona-Jahres 2020. Hier eine kleine 
Auswahl. Jede Tasse ein Unikat und 
handbemalt, natürlich selbstgemacht. 

Frauenstammtisch  
Pethau 

Di t t e l sd or f   

Kindertagesstätte 
Schwalbennest 

serer Weidenhäuser und -tunnel abgear-
beitet werden. Ein großes Dankeschön 
an alle fleißigen Helfer. 
Nun sind bereits schon wieder sechs 
Wochen vergangen und wir hoffen, dass 
unsere ehemaligen Spatzenkinder, Do-
ra, Milena, Curt, Simon, Lucas, Sören, 
Henri, Julian, Emil, Erik, Anna Sophie 
und Domenik gut in das neue Schuljahr 
gestartet sind, und wünschen ihnen auf 
diesem Wege noch einmal alles Gute für 
die Zukunft. 
 
R. Grollmisch, Einrichtungsleiterin 

Weihnachtsmarkt in Pethau 
hinter der „Alten Schule“ 
 

„klein aber fein“ 
 

27.11.2021, 15 bis 19 Uhr 
 
Ortschaftsrat, Ortsverein und der Frauen-
stammtisch freuen sich darauf, wenn 
Sie sich mit uns auf den Advent ein-
stimmen möchten. 
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Kir che , Te rmine  

Mitteilungen der Kirchgemeinden für Hirschfelde, 
Dittelsdorf, Schlegel und Wittgendorf 

Gott hat es schwer 
 
Wenn es den Menschen gut geht, dann 
glauben sie nicht an ihn, weil sie das 
Gute den eigenen Leistungen zuschrei-
ben oder es als selbstverständlich be-
trachten. Geht es den Menschen aber 
schlecht, dann glauben sie auch wieder 
nicht, weil sie sich fragen, wie ein lie-
bender Gott in der Welt Leid und Elend 
zulassen könne. Egal was Gott tut, sei 
es angenehm oder hart, der Mensch 
weigert sich, ihn anzuerkennen. Lässt 
Gott Böses zunächst ungestraft, gefällt 
uns das ebenso nicht, wie wenn er bei 
Ungerechtigkeiten direkt strafend ein-
greift. Dass Gott tatsächlich maßregelt, 
passt schon gar nicht in eine moderne 
Gedankenwelt, die Gott genaugenom-
men keine Handlungsfreiheiten einräu-
men will. Weil wir daher manchmal den 
Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, 
braucht es ein Wirken des Heiligen 
Geistes an unserem Herzen, damit wir 
Gottes Liebe und Geduld erkennen und 
begreifen mögen. Das klingt bei mir im 
Monatsspruch November an: „Der Herr 
richte eure Herzen auf die Liebe Gottes 
aus und auf die Geduld, die Christus mit 
euch hat, 2.Thess 3,5, Neue evangelis-
tische Übersetzung).  
 
Pfr. Martin Wappler 

Gottesdienste 
 
So 14.11., 8.30 Uhr 
Gottesdienst in Dittelsdorf 
So 14.11., 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Schlegel 
Mi 17.11., 10.00 Uhr 
Regionalgottesdienst zum Buß- und 
Bettag in Wittgendorf mit KiGo 
So 21.11., 8.30 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  
in Dittelsdorf 
So 21.11., 8.30 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  
in Hirschfelde 
So 21.11., 10.00 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  
in Schlegel 
So 21.11., 10.00 Uhr 
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag  
in Wittgendorf 
Sa 27.11., 18.00 Uhr 
Einstimmen in den Advent mit den 
„Lustigen Noten“ in der Kirche  
Dittelsdorf 
So 28.11., 10.00 Uhr 
Regionaler Familiengottesdienst  
zum 1. Advent in Dittelsdorf 

11.|21.|25.11.|05.12., 8.30 Uhr 
Heilige Messe 
09.12., 18.30 Uhr 
Roratemesse 

Katholische Kirche  
St. Konrad Hirschfelde 

Besinnungstag am 13.11.2021 
 
Thema: „Sich selbst und andere besser 
verstehen“ – das Enneagramm als In-
strument der Selbsterforschung und der 
Transformation 
Elemente: Impulse, Gespräche,  
Stille und Gebet 
Leitung: Pfr. M. Dittrich aus Hirschfelde 
und J. Gosteli aus Oybin 
Gemeinsame Mahlzeiten (Kosten: 15 €) 
Beginn 8 Uhr  

Pilgerhäusl e.V. 

Abfuhrtermine 

      Gelbe   Blaue 
       Tonne  Tonne 
 
Dittelsdorf   01.12.  23.11. 
Eichgraben   16.11.  01.12. 
Hartau   16.11.  11.11. 
Hirschfelde   01.12.  23.11. 
Drausendorf   01.12.  01.12. 
Rosenthal   01.12.  23.11. 
Pethau   24.11.  02.12. 
Schlegel    01.12.  23.11. 
Wittgendorf   12.11.|09.12. 23.11. 

So 05.12., 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Schlegel, Abendmahl 
So 12.12., 8.30 Uhr 
Gottesdienst in Schlegel 
So 12.12., 8.30 Uhr 
Gottesdienst in Wittgendorf 
So 12.12., 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Dittelsdorf 
 
(Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt 
der aktuellen Entwicklungen und unter 
den gültigen Auflagen!) 
 

 

 
Erreichbarkeit 
 
Pfarramt Dittelsdorf 
Telefon: 035843 25755 
Fax: 035843 25705  
KG.Siebenkirchen-Dittelsdorf@evlks.de 
Öffnungszeiten:  
Di 09-11 Uhr und 15-17 Uhr 
Pfarramtsleiter:  
Pfr. M. Wappler, Tel. 03583 6963190 
Martin.Wappler@evlks.de  
Webseite: w ww.siebenkirchen.de  



Anze igen  

Tipps für die Heizsaison - 
Richtiges Heizen entlastet  
Geldbeutel und Umwelt 
 
Etwa 70 Prozent des Energieverbrauchs privater Haushalte werden ge-
nutzt, um den Wohnraum zu heizen und Wasser zu erwärmen. In 
einem Vierpersonenhaushalt belaufen sich die Heizkosten schnell auf 
1.800 Euro jährlich. „In Anbetracht steigender Energiepreise können 
sich diese Kosten im kommenden Jahr noch deutlich erhöhen“, infor-
miert Lorenz Bücklein, Energiereferent der Verbraucherzentrale Sach-
sen und gibt Tipps, mit denen Kosten gespart und die Umwelt ge-
schont werden können. 
Tipp 1: Nutzen Sie das Heizkörper-Thermostat. 
Thermostate ermöglichen, die Raumtemperatur zu regulieren. Für 
Wohnräume empfehlen sich 20 bis 22 Grad. Jedes Grad weniger ver-
ringert den Energieverbrauch um etwa sechs Prozent – das sollte auch 
bei längerer Abwesenheit bedacht werden. Programmierbare oder 
fernsteuerbare Thermostate regeln die Temperatur besonders komfor-
tabel und können im Normalfall auch in Mietwohnungen einfach ge-
wechselt werden. 
Tipp 2: Befreien Sie Ihre Heizkörper. 
Damit Heizkörper effizient heizen können, sollten sie nicht hinter Ver-
kleidungen oder Vorhängen versteckt werden. Bei Möbeln empfiehlt 
sich ein Mindestabstand von 30 Zentimetern. 
Tipp 3: Entlüften Sie die Heizung. 
Gluckert ein Heizkörper, könnte sich Luft im Heizsystem befinden – dann 
arbeitet er nicht effizient. Ein Entlüftungsschlüssel sorgt hier für Abhilfe. 
In akuten Fällen sollte das nichts nutzen, hilft ein Fachbetrieb weiter.  
Tipp 4: Stellen Sie Ihre Heizungsanlage passend ein. 
Viele Heizungen werden über Jahre in der ausgelieferten Werkseinstellung 
mit zu hoher Vorlauftemperatur betrieben. Durch richtige Justierung lässt 
sich der Energieverbrauch um zehn bis fünfzehn Prozent senken. Energie-
sparend ist auch das zeitweise Abschalten der Heizung – nachts sowie 
tagsüber, wenn niemand im Haus ist. Durch Wochenprofile lassen sich die 
Einstellungen an die persönlichen Nutzgewohnheiten anpassen.  

Viele Heizungsanlagen lassen im Sommer einen Wechsel 
auf Warmwasserbetrieb zu. Je nach Dämmstandard des 
Gebäudes kann der Sommerbetrieb ab 12-16 Grad Außen-
temperatur starten. Auch das spart Energie, da die Hei-
zung dann nur für die Warmwasserbereitung genutzt wird.  
Tipp 5: Heizung hydraulisch abgleichen lassen. 
Beim hydraulischen Abgleich, der auch nachträglich bei 
vorhandenen Heizungen empfohlen wird, stellt der 
Fachbetrieb nach voriger Berechnung den Durchfluss an 
jedem Heizkörper ein und sorgt so für eine gleichmäßi-
ge Wärmeabgabe. Dadurch werden Wärmeverluste der 
Heizung, als auch der Stromverbrauch für die Heizungs-
pumpe reduziert. 
Tipp 6: Alles gut einpacken. 
Die effizienteste Heizung kommt an ihre Grenzen, wenn 
ein Großteil der Wärme unkontrolliert entweicht. Die 
nachträgliche Wärmedämmung von Außenwänden, 
Dach- und Deckenflächen sowie der Einbau von Wärme-
schutzfenstern können die Wärmeverluste des Gebäu-
des erheblich reduzieren. Auch kleinere Maßnahmen 
sind schon sinnvoll. Dazu gehören beispielsweise die 
nachträgliche Abdichtung von Fenstern und Türen oder 
die Wärmedämmung von Heizkörpernischen, Rollladen-
kästen und Heizungsrohren in unbeheizten Bereichen. 
Tipp 7: Zum richtigen Heizen gehört auch richti-
ges Lüften. 
Öffnen Sie die Fenster zum Lüften mehrfach am Tag für 
wenige Minuten komplett, am besten gegenüberliegen-
de Fenster oder Türen gleichzeitig. So wird die Luft im 
Raum schnell ausgetauscht – wichtig ist das vor allem 
nach dem Schlafen, Duschen und Kochen. Das verhin-
dert die Entstehung von Schimmel. Mit einem Hygrome-
ter behalten Sie die Luftfeuchtigkeit im Blick, die nicht 
über 60 Prozent steigen sollte. Spätestens, wenn die 
Fenster von innen beschlagen, ist es Zeit, zu lüften.  
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Im Kerzenschein einander das Ja-Wort geben – 

das wird auch in diesem Jahr wieder möglich 

sein. Die Kolleginnen des Standesamtes Zittau 

werden am 10. und 11. Dezember wieder zu un-

gewöhnlicher Stunde im festlich geschmückten 

und illuminierten Standesamt Brautpaare glück-

lich machen. In Zusammenarbeit mit der Firma 

Hals über Krusekopf werden an diesem Freitag 

und Samstag wieder Wintermärchen wahr. Je-

weils ab 16.30 Uhr finden die außergewöhnlichen 

Eheschließungen statt. Zweiter Bonus (mit Au-

genzwinkern): Der Tag wird für das Brautpaar 

nicht so lang! 

Hochzeit im winterlich-
weihnachtlichen  
Ambiente  
 
Adventseheschließung 

Heiraten im  
Sachsenzug 
 

Einmal im Jahr bietet 

das Standesamt Zittau 

an einem ganz besonde-

ren Ort Eheschließungen 

an. Ein über 100-jähri-

ger Zittauer Sachsenzug 

steht als 4.-Klasse-Per-

sonenwagen zu diesem 

Zwecke in schöner Ku-

lisse am Bahnhof Berts-

dorf als Standesamt be-

reit. Der nächste Termin 

fällt auf den 3. Septem-

ber 2022. 

Interessierte Brautpaare können sich im 

Standesamt in Zittau, Markt 1, 02763 

Zittau, unter Telefon: 03583 752175 oder 

über standesamt@zittau.de informieren bzw. 

einen Termin reservieren. 

mailto:standesamt@zittau.de

